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Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläuterungen 
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versicherungsschutz 
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen – ABN 2008 – und Klauseln), die Vereinbarungen 
im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Bauleistungsversicherung?

Die Bauleistungsversicherung ermöglicht es Ihnen, Ihr Bauvorhaben gegen unvorhergesehen eintretende Sachschäden an allen Lieferungen 
und Leistungen für das im Versicherungsschein genannte Bauobjekt einschließlich der dazugehörigen Außenanlagen nach Bedarf abzusichern.

Unter bestimmten Deckungsvoraussetzungen können Altbauten bei An- und Umbaumaßnahmen (gemäß Klauseln TV-TK 5155, 5180, 5181 oder 
5181a) mitversichert werden.

Versicherungsschutz besteht
bei unvorhergesehen eintretender Beschädigung, Abhandenkommen oder Zerstörung durch zum Beispiel:
–	 Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit
–	 Ungewöhnliche Witterungseinflüsse
–	 Außergewöhnliches Hochwasser
–	 Höhere Gewalt, Elementarereignisse
–	 Unabwendbare Umstände
–	 Böswilligkeit unbekannter Personen
–	 Konstruktions- oder Materialfehler
–	 Glasbruch bis Bauende
–	 Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versicherter Bestandteile
–	 wetterbedingte Luftbewegungen ab mindestens Windstärke 8
–	 Sturm und Leitungswasser an fertiggestellten Teilen von Bauwerken
–	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung (sofern vereinbart)
–	 Innere Unruhen

Versicherungssumme, Versicherungswert, Entschädigungsberechnung
Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen, der Versicherungswert ist die Bausumme inkl. Ihrer Eigenleistungen und 
Lieferungen abzgl. der Baunebenkosten.

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungssumme in Höhe des 
voraussichtlichen Versicherungswertes vereinbart. Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungssumme auf die endgültigen Her-
stellungskosten für das gesamte Bauvorhaben endgültig festzusetzen und es erfolgt eine Endabrechnung.

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden.

Mitversicherte Kosten/Sachen auf Erstes Risiko, Deckungserweiterungen und Besondere Baumaßnahmen
Mitversichert sind auf Erstes Risiko:
–	 Schadensuchkosten . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 30.000 EUR
–	 Baugrund und Bodenmassen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 30.000 EUR
–	 zusätzliche Aufräumungskosten . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 30.000 EUR
–	 Baustelleneinrichtung (ohne Bauschilder und Werbetafeln) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 2.500 EUR
–	 Bauschilder und Werbetafeln . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 10.000 EUR
–	 Altbau (sofern vereinbart) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 50.000 EUR

Deckungserweiterungen:
–	 Innere Unruhen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 bis 25.000 EUR
–	 Streik, Aussperrung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 bis 25.000 EUR
–	 Sofortiger Reparaturbeginn bei Schäden bis 10.000 EUR
–	 Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unternehmer bis Schadenhöhe 25.000,00 EUR
–	 Verzicht auf den Abschlag für Wagnis und Gewinn

Versichert werden können Bauvorhaben mit folgenden Besonderen Baumaßnahmen:
–	 Besondere Gründungsmaßnahmen (z.B. Pfahlgründung) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 bis 25.000 EUR
–	 Baugrubenumschließung (z. B. Spundwände) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 bis 25.000 EUR
–	 Wasserhaltung (offen oder geschlossen) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 bis 25.000 EUR

Selbstbehalt bei Schäden an Sachen und bei Kostenpositionen
–	 Sachsubstanzschaden . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 250 EUR
–	 Innere Unruhen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 500 EUR
–	 bei Altbau . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 10 %, mind. 500 EUR

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Hierbei 
handelt es sich um einen Einmalbeitrag. Über die Beitragsfälligkeit und den Beitragszeitraum informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein 
und der Beitragsrechnung. 

Zahlen Sie den Beitrag bitte pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Produktübersicht zur Bauleistungsversicherung
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Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alles abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wäre. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte Sachen und 
Schäden ausgenommen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und den Klauseln).

So sind zum Beispiel folgende Sachen nicht versichert (Abschnitt A § 1 Ziffer 3 ABN 2008)

–	 Maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke
–	 Bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestandteile einzubauende Einrichtungsgegenstände
–	 Baugeräte, Kleingeräte und Handwerkzeuge
–	 Fahrzeuge
–	 Akten, Zeichnungen und Pläne
–	 Gartenanlagen und Pflanzungen

Für folgende Schäden besteht beispielsweise kein Versicherungsschutz (Abschnitt A § 2 Ziffer 4 ABN 2008):

-	 Leistungsmängel
-	 Diebstahl nicht fest verbundener Teile
-	 Bearbeitungsschäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen
-	 Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten
-	 Normale Witterungseinflüsse
-	 Normale Wasserführung / Wasserstände von Gewässern
-	 während oder infolge von Bauunterbrechungen länger als 3 Monate
-	 Krieg, Beschlagnahmung, Kernenergie
-	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eine Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung (sofern nicht eingeschlossen)

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese Angaben 
können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu diesem Thema 
wissen, so lesen Sie bitte in Abschnitt B § 1 ABN 2008 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 9 ABN 2008.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder im Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltensregeln, 
wie zum Beispiel Obliegenheiten gemäß Abschnitt B § 8 ABN 2008.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverzüglich an. Es genügt 
zunächst die mündliche oder telefonische Mitteilung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden durch strafbare 
Handlungen (Diebstahl, vorsätzliche Sachbeschädigung etc.) sowie Schäden durch Brand und Explosion (sofern mitversichert) unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Sachen anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen Sie 
bitte in Abschnitt B § 8 Ziffer 2 ABN 2008 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre Nicht
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen sie bitte dem Abschnitt B 
§ 8 und 9 ABN 2008.

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. 

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in Abschnitt B § 14 ABN 2008 nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie gerne!
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Abschnitt A – Besonderer Teil für die Bauleistungsversicherung

§ A1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im Versi-
cherungsvertrag bezeichnete Bauvorhaben  (Neubau oder Umbau 
eines Gebäudes einschließlich dazugehöriger Außenanlagen).

2 Zusätzlich versicherbare Sachen

 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, sind zusätzlich versichert:

 a) Medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrichtungen;

 b) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und sonstige 
selbstständige elektronische Anlagen;

 c) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert;

 d) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe;

 e) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der 
Lieferungen und Leistungen sind;

 f) Altbauten, die nicht Bestandteil der Lieferungen und Leis-
tungen sind.

3 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind

 a) Wechseldatenträger;

 b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestandteile 
einzubauende Einrichtungsgegenstände;

 c) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke;

 d) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie Ausrüstun-
gen, Zubehör und Ersatzteile;

 e) Kleingeräte und Handwerkzeuge;

 f) Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte 
sowie Signal- und Sicherungsanlagen;

 g) Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlschalungen, Schalwagen 
und Vorbaugeräte, ferner Baubüros, Baubuden, Baucontai-
ner, Baubaracken, Werkstätten, Magazine, Labors und Gerä-
tewagen;

 h) Fahrzeuge aller Art;

 i) Akten, Zeichnungen und Pläne;

 j) Gartenanlagen und Pflanzen.

§ A2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen ein-
tretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versicherten 
Sachen (Sachschaden).

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Auftraggeber oder die 
beauftragten Unternehmen oder deren Repräsentanten weder 
rechtzeitig vorhergesehen haben, noch mit dem jeweils erforder-
lichen Fachwissen hätten vorhersehen  müssen, wobei nur grobe 
Fahrlässigkeit schadet.

2 Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden

 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer 
Entschädigung für

 a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener 
versicherter Bestandteile;

 b) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

 c) Schäden durch Gewässer und/oder durch  Grundwasser, das 
durch Gewässer beeinflusst wird, infolge von

  aa) ungewöhnlichem Hochwasser;

  bb) außergewöhnlichem Hochwasser.

3 Leistung bei grober Fahrlässigkeit

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 a) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

  aa)  Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen 
sowie sonstiger versicherter Sachen;

  bb)  Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem 
Gebäude fest verbunden sind;

  cc)  Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen 
sowie an Oberflächen vorgehängter Fassaden durch 
eine Tätigkeit an diesen Sachen.

 b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für Schäden

  aa)  durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder  dessen 
Repräsentanten;

  bb)  durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen 
der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet 
werden muss;

    Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Witte-
rungsschaden infolge eines anderen entschädigungs-
pflichtigen Schadens entstanden ist;

  cc)  durch normale Wasserführung oder normale Wasser-
stände von Gewässern;

  dd)  durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redundante 
Anlagen zur Wasserhaltung. Redundant sind die Anla-
gen, wenn sie die Funktion einer ausgefallenen Anlage 
ohne zeitliche Verzögerung übernehmen können und 
über eine unabhängige Energieversorgung verfügen;

  ee)  während und infolge einer Unterbrechung der  Arbeiten 
auf dem Baugrundstück oder einem Teil davon von mehr 
als drei Monaten;

  ff)  durch Baustoffe, die durch eine zuständige  Prüfstelle 
beanstandet oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft 
wurden;

  gg)  durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion, Aufstand;

  hh) durch innere Unruhen;

  ii)  durch Streik, Aussperrung und Verfügung von hoher 
Hand;

  jj)  durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen.
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§ A3 Versichertes Interesse

1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers (Bauherr 
oder sonstiger Auftraggeber).

2 Versichert ist das Interesse aller Unternehmer, die an dem Ver-
trag mit dem Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich der Sub - 
unternehmer, jeweils mit ihren Lieferungen und Leistungen.

3 Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder einem versicher-
ten Unternehmer in Zusammenhang mit einem entschädigungs-
pflichtigen Schaden zustehen, gehen auf den Versicherer, wenn 
nicht etwas anderes vereinbart ist, auch dann über, wenn sie sich 
gegen einen anderen Versicherten richten.

§ A4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
räumlichen Bereiche.

Soweit vereinbart, besteht Versicherungsschutz auch auf den Trans-
portwegen zwischen den im Versicherungsvertrag bezeichneten 
räumlich getrennten Bereichen.

§ A5  Versicherungswert, Versicherungssumme, 
Unterversicherung

1 Versicherungswert

 a) Der Versicherungswert sind die endgültigen Herstellungskos-
ten für das gesamte versicherte Bauvorhaben einschließlich 
der Stundenlohnarbeiten, der Eigenleistungen des Bauherrn 
und des Neuwertes der Baustoffe und Bauteile sowie hierfür 
anfallende Kosten für Anlieferung und Abladen.

  Ist die Versicherung von weiteren Sachen vereinbart, so ist 
deren Versicherungswert der Neuwert.

 b) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

 c) Nicht berücksichtigt werden 

  aa) Grundstücks- und Erschließungskosten;

  bb)  Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- und Inge-
nieurgebühren, Finanzierungskosten und behördliche 
Gebühren.

2 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-
cherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert entsprechen soll. 

 Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten 
Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungssumme 
in Höhe des zu erwartenden Versicherungswertes vereinbart.

 Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungs-
summe auf Grund eingetretener Veränderungen endgültig festzu-
setzen. Hierzu sind dem Versicherer Originalbelege vorzulegen, 
z. B. die Schlussrechnung. 

 Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versicherungswert 
zu entsprechen.

3 Unterversicherung

 Unterversicherung besteht, wenn

 a) die Versicherungssumme für Lieferungen und Leistungen 
ohne Einverständnis des Versicherers nicht im vollen Umfang 
gebildet worden ist;

 b) für weitere versicherte Sachen der Versicherungswert zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles höher als die Versiche-
rungssumme ist.

§ A6 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den 
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht.

 b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuzwen-
den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so 
leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese 

Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrach-
tung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder 
die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Kostenersatz nach a und b entsprechend kürzen.

 d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je 
vereinbarten Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Kosten 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

 e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie-
ßen.

 f) Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im 
öffentlichen Interesse erbracht werden.

2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten

 a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der ver-
sicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträ-
ger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

 b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung ver-
sichert.

 c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Ver-
sicherungssumme je vereinbarter Position.

3 Zusätzliche Kosten

 Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hin-
aus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko ver-
sichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert 
sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

 a) Schadensuchkosten;

 b) zusätzliche Aufräumungskosten für den Fall, dass infolge von 
Aufräumungskosten die Versicherungssumme überschritten 
wird;

 c) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der 
Bauleistung sind.

§ A7 Umfang der Entschädigung

1 Wiederherstellungskosten

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der Kosten, die 
aufgewendet werden müssen, um einen Zustand wiederher-
zustellen, der dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des Scha-
dens technisch gleichwertig ist.

  Der Zeitwert von Resten und Altteilen wird angerechnet.

  Bei Totalschäden an versicherten Hilfsbauten und Bauhilfs-
stoffen leistet der Versicherer Entschädigung für das Material 
nur in Höhe des Zeitwertes.

 b) Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflichtigen Scha-
den, so leistet der Versicherer Entschädigung unter Abzug der 
Kosten, die zusätzlich aufgewendet werden müssen, damit 
der Mangel nicht erneut entsteht.

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

  aa) Vermögensschäden;

  bb)  Schadensuchkosten und zusätzliche Aufräumungskos-
ten, soweit nicht besondere Versicherungssummen ver-
einbart sind;

  cc)  Mehrkosten durch Änderung der Bauweise, durch Ver-
besserungen gegenüber dem Zustand unmittelbar vor 
Eintritt des Schadens, durch behelfsmäßige Maßnahmen 
oder durch Luftfracht.

2 Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines versicher-
ten Unternehmers gehen

 a) Bei Schäden, die zu Lasten eines versicherten Unternehmers 
gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, leistet der Versi-
cherer für die Kosten für Wiederherstellung in eigener Regie 
des Unternehmers Entschädigung ohne Zuschläge für



–  9  –

  aa) Wagnis und Gewinn;

  bb) nicht schadenbedingte Baustellengemeinkosten;

  cc) allgemeine Geschäftskosten. 

  Dies gilt auch für Eigenleistungen des Bauherrn.

 b) Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so werden 
90  Prozent der Preise ersetzt, die in dem Bauvertrag verein-
bart oder auf gleicher Grundlage  ermittelt worden sind.

  Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zuschlägen 
gemäß a) aa) bis a) cc) berücksichtigt.

 c) Unabhängig von den Preisen des Bauvertrages kann über 
die Wiederherstellungskosten nur mit Zustimmung des Versi-
cherers abgerechnet werden, die jedoch erteilt werden muss, 
wenn der versicherte Unternehmer sie aus wichtigem Grund 
verlangt.

 d) Soweit über Stundenlohnarbeiten unabhängig von den Prei-
sen des Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind zu 
ersetzen

  aa)  die für die Baustelle geltenden tariflichen Stundenlöhne 
für Bau-, Montage- und Werkstattarbeiten zuzüglich 
tariflicher Zulagen für Erschwernis, Schmutzarbeit usw.;

  bb)  tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feier-
tags- und Nachtarbeiten, soweit solche Zuschläge in den 
Herstellungskosten enthalten sind, und soweit der Ersatz 
dieser Kosten außerdem besonders vereinbart ist;

  cc)  Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) aa) und 2 d) 
bb), und zwar in Höhe von 100 Prozent, wenn nicht ein 
anderer Satz vereinbart ist;

  dd)  notwendige und schadenbedingte Lohnnebenkosten, 
soweit sie in der Versicherungssumme enthalten sind;

  ee)  übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit solche 
Kosten als Teil der Herstellungskosten in der Versiche-
rungssumme enthalten sind;

  ff)  Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) dd) und 2 d) 
ee), auf Beträge gemäß Nr. 2 d) dd) jedoch nur, soweit 
sie lohnsteuerpflichtig sind; der Zuschlag beträgt 65 Pro-
zent, wenn nicht ein anderer Satz vereinbart ist.

 e) Soweit ein versicherter Unternehmer über das Vorhalten eige-
ner Baugeräte für die Zeit ihres Einsatzes zwecks Beseitigung 
des Schadens unabhängig von den Preisen des Bauvertrages 
abrechnen kann, sind zu ersetzen:

  aa)  150 Prozent der mittleren Abschreibungs- und Verzin-
sungssätze gemäß der durch den Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie herausgegebenen „Baugeräte-
liste” in ihrer jeweils neuesten Fassung;

  bb) entstandene Kosten für Betriebs- und Schmier stoffe.

    Damit sind die Kosten für Abschreibung und Ver zinsung 
sowie für Reparaturen der Baugeräte abgegolten.

 f) Soweit über Transporte unabhängig von den Preisen des Bau-
vertrages abgerechnet werden kann, sind die angemessenen 
ortsüblichen Kosten zu ersetzen.

  Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten werden nur ersetzt, 
soweit dies besonders vereinbart ist.

 g) Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige Unterlagen vor-
zulegen. Aus diesen Unterlagen müssen sich ergeben:

  aa) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung;

  bb) die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze;

  cc)  Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen nach Nr. 2 d) aa) und 
Lohnnebenkosten nach Nr. 2 d) dd);

  dd)  die Höhe der übertariflichen Löhne und Zulagen sowie 
der Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeit, soweit sie nach Nr. 2 d) bb) und 2 d) ee) 
entschädigungspflichtig sind.

 h) Durch die Zuschläge nach Nr. 2 d) cc) sind abgegolten:

  aa)  lohnabhängige Kosten, insbesondere für tarifliche und 
gesetzliche soziale Aufwendungen, sowie vermögens-
wirksame Arbeitgeberzulagen;

  bb)  Kosten für Löhne und Gehälter aller Personen, die an der 
Wiederherstellung und Aufräumung nur mittelbar beteiligt 
sind; die Arbeiten von Meistern und Polieren werden wie 
Stundenlohnarbeiten gemäß Nr. 2 d) aa) berücksichtigt;

  cc)  Kosten für die Beförderung von Personen zur Baustelle 
und zurück, soweit sie nicht Lohnneben kosten gemäß 
Nr. 2 d) dd) sind;

  dd)  alle sonstigen schadenbedingten Gemeinkosten, z. B. 
Bürokosten;

  ee) Kosten infolge betrieblicher Störungen und der gleichen;

  ff)  Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für Nebenfrachten 
und für Nebenstoffe in geringen Mengen;

  gg)  Kosten für das Vorhalten von Handwerkzeugen, Klein-
geräten und Gerüsten mit einer Arbeitsbühne bis zu 2 m 
Höhe;

  hh)  Kosten für Einrichtung und Betrieb der Werkstatt (ein-
schließlich Gehaltskosten) sowie für das Vorhalten der 
Werkstatteinrichtung;

  ii) Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der Werkstatt. 

3 Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistungen 
Dritter

 a) Lieferungen und Leistungen Dritter kann der versicherte 
Unternehmer für Material und in Ausnahmefällen mit Zustim-
mung des Versicherers auch sonst in Anspruch nehmen.

 b) Unter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer Entschädi-
gung für den Rechnungsbetrag in den vereinbarten Grenzen 
sowie außerdem pauschal für schadenbedingte Geschäfts-
kosten des versicherten Unternehmers, und zwar bei einem 
Rechnungsbetrag

  aa) bis zu 2.600 Euro in Höhe von 5 Prozent dieses Betrages;

  bb)  von mehr als 2.600 Euro in Höhe von 5 Prozent aus 
2.600 Euro zuzüglich 3 Prozent des Mehrbetrages.

4 Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten eines ver-
sicherten Unternehmers gehen

 Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines versicherten Unternehmers 
gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat,  gelten als entschädi-
gungspflichtige Wiederherstellungskosten nur Aufwendungen für 
Lieferungen und Leistungen Dritter, und zwar in dem Umfang, in 
dem die  Rechnungsbeträge schaden bedingt und der Höhe nach 
angemessen sind. Angemessen sind in der Regel die Sätze des 
Leistungsverzeichnisses. Ist der Auftraggeber zum Vorsteuerab-
zug nicht berechtigt, so ist die Mehrwertsteuer in die Entschädi-
gung einzubeziehen.

5 Weitere Kosten

 Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über 
die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet  werden müs-
sen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten 
Versicherungssummen.

6 Grenze der Entschädigung

 Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versiche-
rungssummen. 

7 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 
bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag 
verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.

8 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

 Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils ein-
zeln abgezogen.

§ A8  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fäl-
ligkeit zu verzinsen.
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 b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

 c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann.

4 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

5 Abtretung des Entschädigungsanspruches

 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die  Zustimmung muss 
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem 
Grund verlangt.

§ A9  Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf wei-
tere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt  werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner 
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. 
Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war;

 b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbe-
sondere

  aa)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten 
unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten 
zur Zeit des Schadens;

  bb)  die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in 
den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten; 

  cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

 c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständi-
gen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen 
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän-
digen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
net der Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-
digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie 
verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt.
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§ B1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefah-
rumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr umstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu  schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu 
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsände-
rung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf des-
sen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der 
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung (siehe c) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeig ten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
 kannte.

 e) Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis tiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rücktritt 
(siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) muss der Versiche-
rer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die 
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begrün-
dung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht  begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur  Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rücktritt 
(siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) stehen dem Ver-
sicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepflicht hingewiesen hat.
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5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl 
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis 
und die Arglist des Versicherungs nehmers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, 
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), 
zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung siehe Nr. 2 c) 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eige-
treten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hat.

§ B2  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages, Beitragsberechnung

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen 
in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 

2 Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor dem Beginn des 
Versicherungsschutzes.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder 
einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate 
als erster Beitrag.

3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt 
ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
zahlt, so ist der Versicher für einen vor Zahlung des Beitrages ein-
getretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch  gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerk-
sam gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ B3 Ende des Vertrages; Ende des Versicherungsschutzes

1 Ende des Vertrages 

 Der Vertrag endet mit dem Ende des Versicherungsschutzes.

2 Ende des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz endet

 a) mit der Bezugsfertigkeit oder

 b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung 
oder

 c) mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme.

 Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Für Restarbeiten 
besteht weiterhin Versicherungsschutz. 

 Liegen vorstehende Voraussetzungen nur für eines von mehreren 
Bauwerken oder für einen Teil eines Bauwerkes vor, so endet der 

Versicherungsschutz für dieses von mehreren Bauwerken oder für 
diesen Teil eines Bauwerkes.

 Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des Versiche-
rungsschutzes kann der Versicherungsnehmer die Verlängerung 
des Versicherungsschutzes beantragen.

3 Ende des Versicherungsschutzes für versicherte  Unternehmer

 Der Versicherungsschutz eines versicherten Unternehmers endet 
mit dem Zeitpunkt, in dem die Bauleistung oder Teile davon abge-
nommen werden oder nach dem Bauvertrag als abgenommen 
gelten oder in dem der Auftraggeber in Abnahmeverzug gerät.

 Für Baustoffe und Bauteile endet der Versicherungsschutz abwei-
chend von Satz 1 einen Monat nach dem Ende des Versiche-
rungsschutzes für die zugehörige Bauleistung; das gleiche gilt für 
versicherte Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe.

 Der Versicherungsschutz endet jedoch spätestens mit dem in 
Nr. 2 genannten Zeitpunkt.

§ B4 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitra-
ges in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten 
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, 
wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der 
Beiträge, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außer-
dem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer zu  diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leis-
tungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ B5 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos 
zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder meh-
rere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht ein-
gezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Last-
schriftvereinbarung in Textform zu kündigen. Der Versicherer hat 
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in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Beiträge und zukünftige 
Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene Bear-
beitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ B6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ B7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für 
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er 
hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis 
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An - 
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-
erklärung innerhalb von zwei Wochen zu wider rufen, hat der 
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Wider-
rufsrecht, über die  Rechts folgen des  Widerrufs und den zu 
zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer 
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist  beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versiche-
rer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat.

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in 
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer 
eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

 a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, sind:

  aa)  die Broschüre der „Winterbau-Technologie“ der Rationa-
lisierungsgemeinschaft Bauwesen im Rationalisierungs-
kuratorium der Deutschen Wirtschaft – RKW – in ihrer 
jeweiligen Fassung zu beachten;

  bb)  die notwendigen Informationen über die Eigenschaften 
oder Veränderungen des Baugrundes und die Grund-
wasserverhältnisse einzuholen und zu beachten;

  cc)  während einer gänzlichen Unterbrechung der Arbeiten 
auf dem Baugrundstück oder eines Teils davon notwen-
dige und zumutbare Maßnahmen zum Schutz der versi-
cherten Sachen  zu ergreifen;

  dd)  alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 
einzuhalten.

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles

  aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

  bb)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen;

  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen dung/-
minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen dung/ 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Aus-
kunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann.

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vom Versiche-
rungsnehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
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 b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. 

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.

§ B9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverzüglich an zeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen.

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr ausschließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung 
der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflich-
ten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Ver-
sicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich 
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die 
Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn 
ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht 
war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ B10 Überversicherung

1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist 
für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nich-
tigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ B11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen  dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die  andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in 
§ B1 Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit 
tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungs-
falles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus 
anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

 b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, des-
sen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt. Der Versi-
cherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen.
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  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für den-
selben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die 
Beiträge errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass 
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann 
er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versiche-
rer zugeht.

 b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versi-
cherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Beiträge verlangen.

§ B12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Ver-
sicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt 
auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss 
sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen  lassen, wenn 
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht möglich oder nicht zumut bar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 
informiert hat.

§ B13 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den  Versicherer über, 

soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des  Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich  verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und 
nach Übergang des Ersatzanspruches auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
 mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ B14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung 
muss der ande ren Vertragspartei spätestens  einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen 
sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Nr. 2 und Nr. 3 ist in Textform zu erklären.

§ B15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen.

§ B16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Verwaltung gerichtet wer-
den. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben  unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer  gegenüber abzugeben ist, 
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem 
Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung 
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
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3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  
seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer Verle-
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach 
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trages,

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich des-
sen Beendigung,

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Ver-
trages und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge 
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die 
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermitt-
lung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages an ihn 
leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss 
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er 
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in 
Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ B18 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ B19 Zuständiges Gericht

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch 
bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetrie-
bes zuständigen Gericht geltend machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließ-
lich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat 

§ B20 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Klauseln zu den ABN 2008

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

TV-TK 0251 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden

Immer bei einer Versicherungssumme ab 10 Mio. EUR und sofern die 
Gefahr Feuer mitversichert ist

TV-TK 0252 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden bei Verträgen ohne die 
Gefahr Feuer

immer bei einer Versicherungssumme ab 10 Mio. EUR und sofern die 
Gefahr Feuer nicht mitversichert ist

TV-TK 5155 Mitversicherung von Altbauten gegen 
Einsturz

Bei Vereinbarung, dass Altbauten gegen Einsturz versichert werden 
sollen

TV-TK 5180 Mitversicherung von Altbauten gegen Sach
schäden infolge eines Schadens an der Neu
bauleistung sowie infolge Leitungswasser, 
Sturm und Hagel

Bei Vereinbarung, dass Schäden an Altbauten als Folge eines ver
sicherten Schadens an der Neubauleistung mitversichert werden 
sollen; ferner bei Vereinbarung der Gefahren Leitungswasser, Sturm- 
und Hagel für den Altbau

TV-TK 5181 Mitversicherung von Altbauten gegen Sach-
schäden

Bei Vereinbarung, dass Schäden an Altbauten mitversichert werden 
sollen

TV-TK 5181a Mitversicherung von Altbauten gegen Sach-
schäden inkl. Einsturz

Bei Vereinbarung, dass Schäden an Altbauten und gegen Einsturz 
mitversichert werden sollen

TV-TK 5182 Ausschluss von Schäden an Holzkonstruk
tionen und -einrichtungen (Alt- und Neubau-
leistung)

Grundsätzlich vereinbart

TV-TK 5232 Repräsentanten Sofern vereinbart

TV-TK 5236 Innere Unruhen Bei Einschluss der Gefahr Innere Unruhen

TV-TK 5237 Streik, Aussperrung Bei Einschluss der Gefahr Streik, Aussperrung

TV-TK 5254 Radioaktive Isotope Bei Vereinbarung, dass Schäden durch radioaktive Isotope mitver
sichert werden sollen

TV-TK 5256 Aggressives Grundwasser Sofern mit aggressivem Grundwasser zu rechnen ist

TV-TK 5257 Undichtigkeit und Wasserdurchlässigkeit Grundsätzlich vereinbart

TV-TK 5260 Baustellen im Bereich von Grundwasser oder 
in Bereichen, in denen das Grundwasser 
durch Gewässer beeinflusst wird

Sofern mit einer Beinträchtigung durch Grundwasser zu rechnen ist

TV-TK 5263 Bereits ausgeführte Bauleistungen 
(zu § 2 ABN 2008)

Sofern Bauleistungen bei Vertragsbeginn schon erbracht wurden

TV-TK 5266 Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge sofern vereinbart

TV-TK 5270 Verluste durch Diebstahl 
(zu § A2 Nr. 2 a ABN 2008)

Bei Vereinbarung der Gefahr Diebstahl

TV-TK 5271 Verluste durch Diebstahl 
(zu Klausel TV-TK 5180/TV-TK 5181)

Bei Vereinbarung der Gefahr Diebstahl am Altbau

TV-TK 5273 Ausschluss von Sachschäden bei Abbruch- 
und Einreißarbeiten

Sofern Abbruch- und Einreißarbeiten vorgenommen werden

TV-TK 5277 Unvorhergesehen Grundsätzlich vereinbart

TV-TK 5279 Setzen und Schiefstellen generell

TV-TK 5280 Ergänzung zu Klausel TV-TK 5260 Sofern die Klausel TV-TK 5260 vereinbart ist

TV-TK 5290 Nachhaftung (erweiterte Deckung) Bei Einschluss der erweiterten Nachhaftung

TVTK 5291 Nachhaftung Bei Einschluss der Nachhaftung

TV-TK 5761 Schäden infolge von Mängeln Grundsätzlich vereinbart

ohne Nummer Sanktionsklausel generell

TV-TK 5850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklau-
sel für die Technischen Versicherungszweige

Sofern Versicherungsschutz von mehreren Versicherern über diesen 
Vertrag geboten wird

TV-TK 5851 Versehen Sofern vereinbart

TV-TK 5858 Bergbaugebiete Sofern das Risiko im Bergbaugebiet liegt

TV-TK 5859 Gefahr des Aufschwimmens Sofern mit Aufschwimmen auf Grund der Lage des Versicherungsortes 
gerechnet werden kann

TV-TK 5860 Vorläufige Deckung Bei Vereinbarung der vorläufigen Deckung

TV-TK 5868 Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte 
Unternehmen

Sofern vereinbart

TV-TK 5870 Schäden durch Sturm und Leitungswasser 
an fertig gestellten Teilen von Bauwerken

Sofern vereinbart

TV-TK 5877 Glasbruchschäden Ausschluss des Glasbruchrisikos nach fertigem Einsatz, sofern 
Ausschluss vereinbart ist
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Klauseln zu ABN 2008

TV-TK 0251	 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden

1	 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet 
etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3) 
gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im 
Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

2	 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um dadurch 
auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

3	 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen die-
ses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschäden, Kosten 
und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

	 a)	 Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in 
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Rege-
lung Gültigkeit hat.

	 b) 	 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben 
jedoch nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

		  aa)	� Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

			�   Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von Drit-
ten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur 
Durchführung von technischen Verfahren gelagert oder 
verwendet werden (einschließlich betriebsbedingter Zwi-
schenlagerung oder Auslieferung).

			�   Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schaden-
eintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes oder 
eines Gebäudes von Dritten waren.

		  bb)	� Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug.

	 c)	 Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

	 d)	 Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versiche-
rungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat 
nach Zugang wirksam.

		  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

	 e)	 Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 0252	 Ausschluss und Wiedereinschluss von 
Terrorismusschäden bei Verträgen ohne die 
Gefahr Feuer

1	 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwa-
iger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3) gelten 
Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

2	 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Per-
sonengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethni-
scher oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder 
Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu 
verbreiten um dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtung Einfluss zu nehmen.

3	 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen die-
ses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Schäden, Kosten und 

Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen als versichert:

	 a)	 Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in 
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Rege-
lung Gültigkeit hat.

	 b)	 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Schäden und Kosten jeder Art im Zusam
menhang damit stets ausgeschlossen:

		  aa)	� Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung, durch 
Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignissen. Brand 
ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat, und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. Explosion ist eine auf 
dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen 
beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

		  bb)	� Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

			�   Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von Drit-
ten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur 
Durchführung von technischen Verfahren gelagert oder 
verwendet werden (einschließlich betriebsbedingter Zwi-
schenlagerung oder Auslieferung).

			�   Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schaden-
eintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes oder 
eines Gebäudes von Dritten waren.

		  cc)	� Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug.

	 c)	 Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

	 d)	 Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versiche-
rungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat 
nach Zugang wirksam.

		  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

	 e)	 Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 5155	 Mitversicherung von Altbauten gegen Einsturz

1	 Versicherte Sachen

	 Ergänzend zu § A1 Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem Versicherungs-
schein bezeichneten Altbauten zusätzlich versichert, soweit an 
ihnen unmittelbar nach § A1 Nr. 1 ABN 2008 versicherte Lieferun-
gen und Leistungen ausgeführt werden, durch die in ihre tragende 
Konstruktion eingegriffen wird oder durch die sie unterfangen 
werden.

2	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

	 a) 	 Der Versicherer leistet Entschädigung für den Einsturz ver-
sicherter Altbauten, soweit diese Schäden unmittelbare 
Folgen der an den Altbauten ausgeführten Lieferungen und 
Leistungen sind und soweit ein versicherter Unternehmer 
ersatzpflichtig ist.

		  Sonstige Schäden stehen einem Einsturz nur dann gleich, 
wenn der Altbau aus Gründen der Standsicherheit ganz oder 
teilweise abgebrochen werden muss.

	 b)	 Ist das Interesse des Auftraggebers gemäß § A3 ABN 2008 
versichert, so wird Entschädigung auch für Schäden geleistet, 
für die der Auftraggeber die Gefahr trägt.
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	 c)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

		  aa)	 Schäden durch Rammarbeiten;

		  bb)	� Schäden durch Veränderung der Grundwasserverhält-
nisse;

		  cc)	� Risse und Senkungsschäden, soweit nicht die Voraus-
setzungen von a) gegeben sind;

		  dd)	� Schäden an Sachen, die in den Altbauten eingebaut oder 
untergebracht sind;

		  ee)	� Schäden an der künstlerischen Ausstattung (z. B. Stuckie-
rung, Fassadenfiguren) und an Reklameeinrichtungen;

		  ff)	� Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Landung.

3	 Versicherungssumme

	 Die Altbauten sind bis zur Höhe der jeweils vereinbarten Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko versichert.

	 Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleis-
teten Entschädigungen (Nr. 4). Sie erhöhen sich jeweils wieder 
auf den vereinbarten Betrag, sobald der Versicherungsnehmer 
die Wiederauffüllung beantragt. Der Versicherungsnehmer hat in 
diesem Fall den Beitrag zeitanteilig nachzuentrichten.

4	 Umfang der Entschädigung

	 Abweichend von § A7 ABN 2008

	 a)	 wird ein Abzug neu für alt nicht vorgenommen;

	 b)	 ist die Grenze der Entschädigung die vereinbarte Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko;

	 c)	 wird der als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag um 
20 Prozent, wenigstens aber um den vereinbarten Selbstbe-
halt, gekürzt;

	 d)	 leistet der Versicherer keine Entschädigung, soweit der Scha-
den durch einen Anspruch aus einem Haftpflichtversiche-
rungsvertrag gedeckt ist.

5	 Obliegenheiten 

	 a)	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a ABN 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zustand der 
versicherten Altbauten vor Beginn der Bauarbeiten durch 
Zustandsberichte aktenkundig zu machen und während der 
Bauzeit zu überwachen. Risse sind zu markieren und zu über-
wachen.

	 b)	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

6	 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

	 Der Versicherungsschutz für die mitversicherten Altbauten 
beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und endet einen Monat 
nach Abschluss der Lieferungen und Leistungen gemäß Nr. 1.

7	 Schlussbestimmung

	 Soweit nicht in Textform für den Einzelfall oder durch die vorstehen-
den Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem 
Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingun-
gen für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber (ABN).

TV-TK 5180	 Mitversicherung von Altbauten gegen Sach-
schäden infolge eines Schadens an der Neu
bauleistung sowie infolge Leitungswasser, 
Sturm und Hagel

1	 Versicherte Sachen

	 a)	 Ergänzend zu § A1 Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem Versiche-
rungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich versichert, 
soweit an ihnen nach § A1 Nr. 1 ABN 2008 versicherte Liefe-
rungen und Leistungen ausgeführt werden.

	 b)	 Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind versichert

		  aa)	� medizinisch-technische Einrichtungen und Laborein
richtungen;

		  bb)	� Stromerzeugungs-, Datenverarbeitungs- und sonstige 
selbstständige elektronische Anlagen;

		  cc)	 maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke;

		  dd)	� aufwendige Ausstattung und kunsthandwerklich bearbei-
tete Bauteile sowie Bestandteile von unverhältnismäßig 
hohem Kunstwert. Darunter fallen auch Bestandteile von 

unverhältnismäßig hohem Wert, wie z. B. stuckierte oder 
bemalte Decken- und Wandflächen (Ornamente, Friese), 
Steinmetzarbeiten (Tür- und Fenstereinfassungen), 
Butzenscheiben, Jugendstilfenster, wertvolle Vertäfelun-
gen und Fußböden, künstlerisch gestaltete Ausstattun-
gen (Geländer, Türen, Brunnen).

2	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 a)	 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an den ver-
sicherten Altbauten und an sonstigen versicherten Sachen, 
soweit diese Schäden die unmittelbare Folge eines ersatz-
pflichtigen Schadens an den Lieferungen und Leistungen 
gemäß § A1 ABN 2008 sind, sowie durch Leitungswasser, 
Sturm und Hagel.

		  aa)	� Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und 
Ableitungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der 
Wasserversorgung oder der Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solar-
heizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist. 
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf 
stehen Leitungswasser gleich.

		  bb)	� Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, die nicht 
normalen Witterungseinflüssen, mit denen wegen der 
Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet wer-
den muss, entspricht.

		  cc)	� Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern.

	 b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

		  aa)	 Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion;

		  bb)	 Verluste durch Diebstahl;

		  cc)	 Risseschäden und Einsturzschäden durch 

			   – � Eingriffe in die tragende Konstruktion des Altbaus und 
deren Unterfangungen;

			   – � durch Rammarbeiten;

			   – � durch Veränderung der Grundwasserverhältnisse;

			   –  durch Setzungen;

		  dd)	 Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten.

3	 Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung

	 a)	 Der Versicherungswert für Altbauten entspricht dem ortsüb-
lichen Neubauwert. Die Versicherungssumme hat dem Versi-
cherungswert zu entsprechen.

	 b)	 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht 
Unterversicherung.

4	 Umfang der Entschädigung

	 a)	 Ein Abzug neu für alt wird für beschädigte Rohbauteile nicht 
vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Bauleistungen im 
Sinne der Allgemeinen Technischen Vorschriften der VOB 
Teil C. Bei Schäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. 
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der 
Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im 
Übrigen leistet der Versicherer Entschädigung entsprechend 
§ A7 ABN 2008.

	 b)	 Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird ein Abzug neu 
für alt auch bei Schäden am Ausbau nicht vorgenommen.

	 c)	 Ist eine Versicherungssumme auf Erstes Risiko für Schäden 
an Bestandteilen von unverhältnismäßig hohem Wert gemäß 
Nr. 1 b) dd) nicht vereinbart worden, so werden im Schadenfall 
lediglich die Kosten ersetzt, die anfallen, um die technische 
Funktion des beschädigten Teiles wiederherzustellen.

	 d)	 Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Ver-
sicherungssummen auf Erstes Risiko.

	 e)	 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach a) 
und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versi-
cherungswert.

	 f)	 Der nach a) bis e) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln 
abgezogen.
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	 g)	 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht 
werden kann.

5	 Obliegenheiten

	 a)	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zustand der 
versicherten Altbauten vor Beginn der Bauarbeiten durch 
Zustandsberichte aktenkundig zu machen und während der 
Bauzeit zu überwachen. Risse sind zu markieren und zu über-
wachen.

	 b)	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

6	 Schlussbestimmung

	 Soweit nicht schriftlich für den Einzelfall oder durch die vorstehen-
den Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem 
Versicherungsantrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingun-
gen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneubauten 
durch Auftraggeber (ABN 2008).

TV-TK 5181	 Mitversicherung von Altbauten gegen Sach-
schäden

1	 Versicherte Sachen

	 a)	 Ergänzend zu § A1 Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem 
Versicherungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich ver-
sichert, soweit an ihnen nach § A1 Nr. 1 ABN 2008 versicherte 
Lieferungen und Leistungen ausgeführt werden.

	 b)	 Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind versichert

		  aa)	� medizinisch-technische Einrichtungen und Laborein
richtungen;

		  bb)	� Stromerzeugungs-, Datenverarbeitungs- und sonstige 
selbstständige elektronische Anlagen;

		  cc)	 maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke;

		  dd)	� aufwendige Ausstattung und kunsthandwerklich bearbei-
tete Bauteile sowie Bestandteile von unverhältnismäßig 
hohem Kunstwert. Darunter fallen auch Bestandteile von 
unverhältnismäßig hohem Wert, wie z. B. stuckierte oder 
bemalte Decken- und Wandflächen (Ornamente, Friese), 
Steinmetzarbeiten (Tür- und Fenstereinfassungen), But-
zenscheiben, Jugendstilfenster, wertvolle Vertäfelungen 
und Fußböden, künstlerisch gestaltete Ausstattungen 
(Geländer, Türen, Brunnen).

2	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 a)	 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an den ver-
sicherten Altbauten und an sonstigen versicherten Sachen.

	 b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

		  aa)	 Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion;

		  bb)	 Verluste durch Diebstahl;

		  cc)	 Risseschäden und Einsturzschäden durch 

			   – � Eingriffe in die tragende Konstruktion des Altbaus und 
deren Unterfangungen;

			   –  durch Rammarbeiten;

			   –  durch Veränderung der Grundwasserverhältnisse;

			   –  durch Setzungen.

			�   Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn die Altbauten 
infolge von Rissschäden aus Gründen der Standsicher-
heit ganz oder teilweise abgebrochen werden müssen;

		  dd)	 Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten.

	 c)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
Sachen gemäß Nr. 1 b)

		  aa)	� durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits 
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten bekannt sein mussten, wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer 
dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen;

		  bb)	� die durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung verursacht wurden, 
soweit sie nicht durch die Bauleistung herbeigeführt 

wurden; für Folgeschäden an weiteren Austauscheinhei-
ten wird jedoch Entschädigung geleistet;

		  cc)	� durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentan-
ten bekannt sein musste, wobei nur grobe Fahrlässig-
keit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der Versicherer 
leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht 
durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder 
wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung 
des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war.

3	 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung

	 a)	 Der Versicherungswert für Altbauten entspricht dem ortsüb-
lichen Neubauwert. Die Versicherungssumme hat dem Versi-
cherungswert zu entsprechen.

	 b)	 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht 
Unterversicherung.

	 c)	 Soweit vereinbart, sind

		  aa)	 die unter Nr. 1 b) aufgeführten Sachen,

		  bb)	 Schadensuchkosten,

		  bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungs-
summen auf Erstes Risiko versichert.

	 Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleisteten 
Entschädigungen. Der Versicherungsnehmer kann eine Wieder-
auffüllung beantragen. Der Versicherungsnehmer hat in diesem 
Fall Beitrag nach zu entrichten.

4	 Umfang der Entschädigung

	 a)	 Ein Abzug neu für alt wird für beschädigte Rohbauteile nicht 
vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Bauleistungen im 
Sinne der Allgemeinen Technischen Vorschriften der VOB 
Teil C. Bei Schäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. 
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der 
Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im 
Übrigen leistet der Versicherer Entschädigung entsprechend 
§ A7 ABN 2008.

	 b)	 Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird ein Abzug neu 
für alt auch bei Schäden am Ausbau nicht vorgenommen.

	 c)	 Ist eine Versicherungssumme auf Erstes Risiko für Schäden 
an Bestandteilen von unverhältnismäßig hohem Wert gemäß 
Nr. 1 b) dd) nicht vereinbart worden, so werden im Schadenfall 
lediglich die Kosten ersetzt, die anfallen, um die technische 
Funktion des beschädigten Teiles wiederherzustellen.

	 d)	 Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Ver-
sicherungssummen auf Erstes Risiko.

	 e)	 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach a) 
und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versichersumme zu dem Versiche-
rungswert.

	 f)	 Der nach a) – e) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln 
abgezogen.

	 g)	 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht 
werden kann. 

5	 Obliegenheiten 

	 a)	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zustand der 
versicherten Altbauten vor Beginn der Bauarbeiten durch 
Zustandsberichte aktenkundig zu machen und während der 
Bauzeit zu überwachen. Risse sind zu markieren und zu über-
wachen.

	 b)	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

6	 Schlussbestimmung

	 Soweit nicht in Textform für den Einzelfall oder durch die vor-
stehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten 
die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneu-
bauten durch Auftraggeber (ABN 2008).
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TV-TK 5181a	 Mitversicherung von Altbauten gegen 
Sachschäden inkl. Einsturz

1	 Versicherte Sachen

	 a)	 Ergänzend zu § A1 Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem Versiche-
rungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich versichert, 
soweit an ihnen nach § A1 Nr. 1 ABN 2008 versicherte Liefe-
rungen und Leistungen ausgeführt werden.

	 b)	 Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind versichert

		  aa)	� medizinisch-technische Einrichtungen und Laborein
richtungen;

		  bb)	� Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und 
sonstige selbstständige elektronische Anlagen;

		  cc)	 maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke;

		  dd)	� aufwendige Ausstattung und kunsthandwerklich bearbei
tete Bauteile sowie Bestandteile von unverhältnismäßig 
hohem Kunstwert. Darunter fallen auch Bestandteile von 
unverhältnismäßig hohem Wert, wie z. B. stuckierte oder 
bemalte Decken- und Wandflächen (Ornamente, Friese), 
Steinmetzarbeiten (Tür- und Fenstereinfassungen), But-
zenscheiben, Jugendstilfenster, wertvolle Vertäfelungen 
und Fußböden, künstlerisch gestaltete Ausstattungen 
(Geländer, Türen, Brunnen).

2	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 a)	 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an den ver-
sicherten Altbauten und an sonstigen versicherten Sachen.

	 b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

		  aa)	 Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion;

		  bb)	 Verluste durch Diebstahl;

		  cc)	 Risseschäden

			   – � durch Eingriffe in die tragende Konstruktion des Alt-
baus und deren Unterfangungen; 

			   – � durch Rammarbeiten; 

			   – � durch Veränderung der Grundwasserverhältnisse; 

			   – � durch Setzungen.

			�   Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn die Altbauten 
infolge von Rissschäden aus Gründen der Standsicher-
heit ganz oder teilweise abgebrochen werden müssen; 

		  dd)	 Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten.

	 c)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
Sachen gemäß Nr. 1 b)

		  aa)	� durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 
bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder dessen Repräsentanten bekannt sein mussten;

		  bb)	� die durch betriebsbedingte normale Abnutzung per 
Alterung verursacht wurden, soweit sie nicht durch die 
Bauleistung herbeigeführt wurden; für Folgeschäden an 
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung 
geleistet;

		  cc)	� durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinem Repräsentanten 
bekannt sein mussten; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung, wenn der Schaden nicht durch die Repara-
turbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers 
wenigstens behelfsmäßig repariert war. 

3	 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung 

	 a)	 Der Versicherungswert für Altbauten entspricht dem ortsüb-
lichen Neubauwert. Die Versicherungssumme hat dem Versi-
cherungswert zu entsprechen.

		  Alternativ ist eine Versicherung bis zur Höhe der jeweils verein-
barten Versicherungssumme auf Erstes Risiko möglich.

		  Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleis-
teten Entschädigungen (Nr. 4). Sie erhöhen sich jeweils wieder 
auf den vereinbarten Betrag, sobald der Versicherungsnehmer 
die Wiederauffüllung beantragt. Der Versicherungsnehmer hat 
in diesem Fall den Beitrag zeitanteilig nachzuentrichten.

	 b)	 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht 
Unterversicherung.

	 c)	 Soweit vereinbart, sind 

		  aa)	 die unter Nr. 1 b) aufgeführten Sachen,

		  bb)	 Schadensuchkosten 

		  bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungs-
summen auf Erstes Risiko versichert.

		  Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleis-
teten Entschädigungen. Der Versicherungsnehmer kann eine 
Wiederauffüllung beantragen. Der Versicherungsnehmer hat 
in diesem Fall Beitrag nachzuentrichten.

4	 Umfang der Entschädigung 

	 a)	 Ein Abzug neu für alt wird für beschädigte Rohbauteile nicht 
vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Bauleistungen im Sinne 
der Allgemeinen Technischen Vorschriften der VOB Teil C. Bei 
Schäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert 
errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wertminderung, 
die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im Übrigen leistet der 
Versicherer Entschädigung entsprechend § A7 ABN 2008.

	 b)	 Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird ein Abzug neu 
für alt auch bei Schäden am Ausbau nicht vorgenommen.

	 c)	 Ist eine Versicherungssumme auf Erstes Risiko für Schäden 
an Bestandteilen von unverhältnismäßig hohem Wert gemäß 
Nr. 1 b) dd) nicht vereinbart worden, so werden im Schadenfall 
lediglich die Kosten ersetzt, die anfallen, um die technische 
Funktion des beschädigten Teiles wiederherzustellen.

	 d)	 Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Ver-
sicherungssummen auf Erstes Risiko. 

	 e)	 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach a) 
und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versichersumme zu dem Versiche-
rungswert.

	 f)	 Der nach a) - e) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln 
abgezogen.

	 g)	 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht 
werden kann.

5	 Obliegenheiten 

	 a)	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zustand der versi-
cherten Altbauten vor Beginn der Bauarbeiten durch Zustands-
berichte aktenkundig zu machen und während der Bauzeit zu 
überwachen. Risse sind zu markieren und zu überwachen.

	 b)	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

6	 Schlussbestimmung 

	 Soweit nicht in Textform für den Einzelfall oder durch die vor-
stehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten 
die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneu-
bauten durch Auftraggeber (ABN 2008).

TV-TK 5182	 Ausschluss von Schäden an Holzkonstruktionen 
und -einrichtungen (Alt- und Neubauleistung) 

Der Versicherer haftet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
für Schäden und Gefahren sowohl an der Altbau- als auch an der 
Neubauleistung, die durch Holzschädlinge, Pilzbefall, Hausschwamm 
oder andere Holzkrankheiten verursacht werden.

TV-TK 5236	 Innere Unruhen

1	 Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 4 b) hh) ABN 2008 
Entschädigung für Schäden durch Innere Unruhen.

2	 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerheb-
liche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ord-
nung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen 
Personen oder Sachen verüben. 

3	 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch  Verfügung von hoher Hand. 

4	 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Scha-
denersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechtes 
beansprucht werden kann.
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5	 Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § A7 Nr. 6 ABN 
2008 der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.

6	 Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. 
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

	 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so 
kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Kündigung des Versicherers zum 
gleichen oder zu einem späteren Zeitpunkt kündigen.

7	 Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 5237	 Streik, Aussperrung

1	 Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 4 b) ii) ABN 2008 
Entschädigung für Schäden durch Streik oder Aussperrung.

2	 Die Versicherung dieser Gefahren kann jederzeit gekündigt werden. 
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

TV-TK 5254	 Radioaktive Isotope

1	 Ergänzend zu § A2 ABN 2008 leistet der Versicherer nur als Folge 
eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens Entschä-
digung bis zu der in dem Versicherungsschein bezeichneten 
Summe auf Erstes Risiko für Schäden durch betriebsbedingt vor-
handene radioaktive Isotope an versicherten Sachen.

2	 Die Versicherungssumme gemäß Nr. 1 vermindert sich nicht 
dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

TV-TK 5256	 Aggressives Grundwasser

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles, sofern Schäden durch 
aggressives Grundwasser möglich sind, rechtzeitig eine Erst- und 
– falls erforderlich – eine Kontrollanalyse durchzuführen und deren 
Ergebnis zu beachten.

2	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 1 
ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

TV-TK 5257	 Undichtigkeit und Wasserdurchlässigkeit

1	 Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit sowie nicht dicht her-
gestellte oder aus sonstigen Gründen ungeeignete Isolierungen 
sind nicht entschädigungspflichtig, wenn sie einen Mangel der 
Bauleistung darstellen.

2	 Risse im Beton sind nur dann entschädigungspflichtig, wenn sie 
unvorhergesehen entstanden sind. Solche Schäden können vor-
hersehbar insbesondere dann sein, wenn sie infolge von Kriech-, 
Schwind-, Temperatur- oder sonstigen statisch bedingten Span-
nungen entstehen.

TV-TK 5260	 Baustellen im Bereich von Grundwasser oder 
in Bereichen, in denen das Grundwasser durch 
Gewässer beeinflusst wird

1	 Abweichend von § A2 Nr. 4 b) cc) ABN 2008 leistet der Versicherer 
Entschädigung für Schäden durch Wassereinbrüche oder Anstei-
gen des Grundwassers, wenn diese Ereignisse infolge eines 
anderen entschädigungspflichtigen Schadens eintreten.

2	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles Spundwände und Fange-
dämme sowie Joche und sonstige Hilfskonstruktionen

	 a)	 in einem standsicheren Zustand zu errichten und

	 b)	 die Standsicherheit laufend durch die notwendigen Maßnah-
men zu gewährleisten.

	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach a) 
und b) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008. 

3	 Abweichend von § A2 Nr. 2 ABN 2008 leistet der Versicherer 
Entschädigung für Schäden durch ungewöhnliches Hochwasser 
oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge ungewöhnlichen 
Hochwassers. Hochwasser gilt als ungewöhnlich, wenn folgende 
Wasserstände oder Wassermengen überschritten sind:

	 Gewässer:

	 Pegel:

	 Fluss-km:

	 Pegelnull:	 m.ü.NN

	 Wasserstände/Wassermengen:

Nov. Dez. Jan. Febr. März April

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

4	 Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 3 nicht 
vereinbart, so tritt an deren Stelle für jeden Monat der höchste 
Wasserstand oder die größte Wassermenge, die während der 
letzten 10 Jahre an dem Versicherungsort am nächsten gelege-
nen und durch die Baumaßnahmen nicht beeinflussten amtlichen 
Pegel erreicht wurden. Spitzenwerte, die für einen Monat außer-
gewöhnlich sind, bleiben hierbei unberücksichtigt.

	 Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender amtlicher 
Pegel nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstände oder Wasser-
mengen gemäß Nr. 3 der Wasserstand oder die Wassermenge, 
mit der am Versicherungsort zur Zeit des Versicherungsfalles zu 
rechnen war. Spitzenwerte, die für einen Monat außergewöhnlich 
sind, bleiben hierbei unberücksichtigt.

5	 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer 
abweichend von § A2 Nr. 2 c) ABN 2008 Entschädigung für Schä-
den durch außergewöhnliches Hochwasser oder durch Anstei-
gen des Grundwassers infolge außergewöhnlichen Hochwassers. 
Dies gilt auch für Schäden, die das Hochwasser verursacht, bevor 
es den außergewöhnlichen Wert erreicht hat, die aber mit Sicher-
heit auch nach dem Zeitpunkt eingetreten wären.

	 Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn folgende Wasser-
stände oder Wassermengen überschritten sind:

	 Gewässer:

	 Pegel:

	 Fluss-km:

	 Pegelnull:	 m.ü.NN

	 Wasserstände/Wassermengen:

Nov. Dez. Jan. Febr. März April

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

6	 Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 5 nicht 
vereinbart, so tritt an deren Stelle der Wasserstand oder die Was-
sermenge, von denen an Schäden durch Hochwasser oder durch 
Ansteigen des Grundwassers infolge von Hochwasser unab-
wendbare Umstände – im Sinne der VOB in der bei Abschluss 
des Versicherungsvertrages aktuellen Fassung – eintreten.

TV-TK 5263	 Bereits ausgeführte Bauleistungen 
(zu § 2 ABN 2008)

Die vor Versicherungsbeginn bereits ausgeführten Bauleistungen sind 
frei von bekannten Schäden.

Sollten während der Bauzeit noch Schäden erkennbar werden, die in 
die versicherungsfreie Zeit fallen, so sind diese nicht ersatzpflichtig.

TV-TK 5266	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge

Abweichend von Abschnitt A § 2 Abs. 2b) leistet der Versicherer Ent-
schädigung für Schäden an versicherten Sachen, die durch Brand, 
Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung zerstört oder beschädigt werden oder 
Abhandenkommen.

a)	 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsmäßigen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag;

b)	 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf eine 
Sache;

c)	 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

	 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt 
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen 
wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds inner-
halb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Inneren 
eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung 
hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erfor-
derlich.
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TV-TK 5270	 Verluste durch Diebstahl 
(zu § A2 Nr. 2 a ABN 2008)

Abweichend zu § A2 Nr. 2 a) ABN 2008 wird Entschädigung für Ver-
luste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener und versi-
cherter Bestandteile geleistet.

Auf § B8 Nr. 2 a) ee) und ff) ABN 2008 wird besonders hingewiesen. 
Danach sind Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen
tum sowie ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen unver-
züglich der Polizei zu melden. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der 
Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8 ABN 2008.

TV-TK 5271	 Verluste durch Diebstahl 
(zu Klausel TV-TK 5180/TV-TK 5181)

Abweichend zu Klausel TV-TK 5180 bzw. Klausel TV-TK 5181 sind 
Schäden am Altbau durch Verluste mit dem Gebäude fest verbunde-
ner, versicherter Sachen mitversichert.

TV-TK 5273	 Ausschluss von Sachschäden bei Abbruch- 
und Einreißarbeiten 

Ausgeschlossen sind Sachschäden, die entstehen bei Abbruch und 
Einreißarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des abzu-
brechenden/einzureißenden Bauwerkes entspricht.

TV-TK 5277	 Unvorhergesehen 

Abweichend von § A2 Nr. 1 Abs. 2 ABN 2008 sind unvorhergesehen 
Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten 
weder rechtzeitig vorhergesehen haben, noch mit dem für die im 
Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätten vorhersehen können.

TV-TK 5279	 Setzen und Schiefstellen 

Der Versicherer haftet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
für Schäden, 

a)	 die sich durch Setzen oder Schiefstellen der Bauwerke oder Bau-
werksteile aufgrund des Untergrundes ergeben;

b)	 aufgrund nachteiliger Veränderungen der Spannungsverhältnisse 
in den Bauwerken und der Funktionsfähigkeit einzelner Teile oder 
der gesamten Anlage als Folge von a).

Führen jedoch Setzungen oder Schiefstellungen und die damit ver-
bundenen veränderten Spannungsverhältnisse zu einer unvorherge-
sehenen Beschädigung oder Zerstörung der versicherten Bauleistung 
im Sinne der ABN 2008, wird die Beseitigung der Riss- und Bruch-
schäden ersetzt. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
jedoch die Beseitigung der Schadenursache und Veränderungen 
gegenüber der ursprünglichen Planung bzw. Bauweise.

TV-TK 5280	 Ergänzung zu Klausel TV-TK 5260 

Im Schadenfall gelten die Pegelstände bzw. amtlichen Aufzeichnun-
gen und unabhängigen Beobachtungen als vereinbart bzw. als Grund-
lage für eine Schadenregulierung, die der Baustelle am nächsten gele-
gen sind und die durch eine Baumaßnahme nicht beeinflusst sind.

TV-TK 5290	 Nachhaftung (erweiterte Deckung)

1	 Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß § B3 ABN 2008 
leistet der Versicherer während der im Versicherungsschein 
genannten Nachhaftungszeit Entschädigung für Schäden gemäß 
§ A2 ABN 2008 an den versicherten Sachen, 

	 a)	 die durch die Ausführung der Nacherfüllungs- oder Restarbei-
ten im Rahmen der vereinbarten vertraglichen Verpflichtungen 
des vereinbarten Kontraktes verursacht werden;

	 b)	 die während des Versicherungsschutzes gemäß §§ B2, B3 
ABN 2008 auf dem Versicherungsort verursacht wurden.

2	 Ergänzend zu § A7 Nr. 1 b) ABN 2008 leistet der Versicherer keine 
Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem Versi-
cherungsfall aufzuwenden gewesen wären, insbesondere für die 
Beseitigung eines Mangels an der versicherten Sache.

3	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Scha-
den eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag bean-
sprucht werden kann.

TV-TK 5291	 Nachhaftung 

1	 Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß § B3 ABN 2008 
leistet der Versicherer während der im Versicherungsschein 

genannten Nachhaftungszeit Entschädigung für Schäden gemäß 
§ A2 ABN 2008 an den versicherten Sachen, die durch die Aus-
führung der Nacherfüllungs- oder Restarbeiten im Rahmen der 
vertraglich vereinbarten Verpflichtungen verursacht werden.

2	 Ergänzend zu § A7 Nr. 1 b) ABN 2008 leistet der Versicherer keine 
Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem Versi-
cherungsfall aufzuwenden gewesen wären, insbesondere für die 
Beseitigung eines Mangels an der versicherten Sache.

3	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Scha-
den eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag bean-
sprucht werden kann.

TV-TK 5761	 Schäden infolge von Mängeln

Ergänzend zu § A7 Nr. 1b ABN 2008 leistet der Versicherer keine Ent-
schädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem Versicherungs-
fall aufzuwenden gewesen wären, insbesondere für die Beseitigung 
eines Mangels an der versicherten Sache.

Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick 
auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder 
deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

TV-TK 5850	 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel 
für die Technischen Versicherungszweige

1	 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeichnet 
worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und nicht als 
Gesamtschuldner.

2	 Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Wil-
lenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten 
Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen im Rahmen 
von § B8 Nr. 1 ABN 2008 die Versicherungsverträge zu kündigen.

3	 Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen oder 
mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind 
für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der führende Versiche-
rer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilligung oder Genehmigung) 
der beteiligten Versicherer, von denen jeder einzeln zu entschei-
den hat, nicht berechtigt

	 a)	 zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Ent-
schädigungsgrenzen über die im Versicherungsschein 
genannten prozentualen Werte bzw. Maximalbeträge hin-
aus. Dies gilt nicht für Summenanpassungen im Rahmen 
der Bestimmungen für die vertraglich vorgesehenen Abrech-
nungsverfahren (Summe/Beitrag);

	 b)	 zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der Versi-
cherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen der Versiche-
rungsdauer, die aufgrund einer im Versicherungsvertrag getrof-
fenen Regelung gewährt werden; ferner bleibt die Berechtigung 
des führenden Versicherers zur Kündigung gemäß § B8 Nr. 1 
ABN 2008 unberührt;

	 c)	 zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Verminderung 
des Selbstbehaltes und/oder des Beitrages. 

4	 Bei Schäden, die den im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betrag übersteigen, oder für die Mitversicherer von grundsätzli-
cher Bedeutung sind, ist auf Verlangen der beteiligten Versicherer 
eine Abstimmung herbeizuführen.

5	 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

	 a)	 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

	 b)	 Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versicherern 
ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag (einschließlich der Verfolgung 
von Regressansprüchen) auch bezüglich ihrer Anteile als 
Kläger oder Beklagte zu führen. Ein gegen oder vom führen-
den Versicherer erstrittenes, rechtskräftig gewordenes Urteil 
wird deshalb von den beteiligten Versicherern als auch für 
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sie verbindlich anerkannt. Das gilt ebenfalls für die mit dem 
Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen 
Vergleiche.

	 c)	 Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs-
summe oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, ist der Versi-
cherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erfor-
derlichenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese 
Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entspro-
chen, so gilt Nr. 5 b) Satz 2 nicht.

TV-TK 5851	 Versehen

Wird eine Anzeige, Meldung von Gefahrerhöhung, Erfüllung einer 
vertraglichen Obliegenheit oder ähnliches nachweislich durch ein 
Versehen des Versicherungsnehmers unterlassen, so kann der Versi-
cherer deswegen seine Ersatzpflicht nicht ablehnen, es sei denn, dass 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers, seiner 
Beauftragten oder Bevollmächtigten vorliegen.

Der Versicherer hat rückwirkend jedoch Anspruch auf Nachzahlung 
eines angemessenen Beitrages ab Beginn der Änderung.

TV-TK 5858	 Bergbaugebiete

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles in Bergbaugebieten die Bau-
pläne vor Beginn der Bauleistungen dem Bergbau-Berechtigten 
und der zuständigen Bergbehörde vorzulegen. Auflagen dieser 
Behörde sind zu entsprechen.

2	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 1 
ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

TV-TK 5859	 Gefahr des Aufschwimmens

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Lieferungen und 
Leistungen durch ausreichende und funktionsfähige Flutungs-
möglichkeiten oder Ballast zu sichern, sofern die Gefahr des Auf-
schwimmens besteht. 

2	 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 1 
ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

TV-TK 5860	 Vorläufige Deckung

1	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläu-
fige Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der 
Versicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des 
Beitrages, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses über die vorläufige Deckung oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Voraussetzung 
aufmerksam macht.

2	 Inhalt des Vertrages

	 Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag ver-
einbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klauseln.

3	 Nichtzustandekommen des Hauptvertrages

	 Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Versicherer 
ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen Deckung ent-
sprechenden Teil des Beitrages zu, die beim Zustandekommen des 
Hauptvertrages für diesen zu zahlen wäre. Dies gilt nicht, wenn für 
die vorläufige Deckung ein abweichender Beitrag  vereinbart wurde.

4	 Beendigung des Vertrages über vorläufige Deckung

	 a)	 Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu dem 
Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer 
geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag 

über vorläufige Deckung ein gleichartiger Versicherungs-
schutz beginnt. Ist der Beginn des Versicherungsschutzes 
nach dem Hauptvertrag oder nach dem weiteren Vertrag über 
vorläufige Deckung von der Zahlung des Beitrages durch den 
Versicherungsnehmer abhängig, so endet der Vertrag über 
vorläufige Deckung bei Nichtzahlung oder verspäteter Zah-
lung des Beitrages abweichend von Satz 1 spätestens zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit der Beitrags-
zahlung in Verzug ist. Vorraussetzung hierfür ist aber, dass 
der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Vermerk 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam 
gemacht hat.

	 b)	 Absatz a ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsneh-
mer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vor-
läufige Deckung mit einem anderen Versicherer schließt. Der 
Versicherungsnehmer hat den anderweitigen Vertragsschluss 
unverzüglich mitzuteilen. 

	 c)	 Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der 
Vertrag über vorläufige Deckung besteht, nicht zustande, 
weil der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung zum 
Hauptvertrag widerruft oder einen Widerspruch wegen eines 
vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen abweichen-
den Versicherungsscheins erklärt, so endet der Vertrag über 
vorläufige Deckung spätestens mit dem Zugang des Wider-
rufs oder des Widerspruchs beim Versicherer.

	 d)	 Ist das Vertragsverhältnis über vorläufige Deckung auf unbe-
stimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspartei den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung des 
Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang wirksam.

	 e)	 Die Kündigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TV-TK 5868	 Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte 
Unternehmen

Abweichend von § B13 ABN 2008 verzichtet der Versicherer auf 
den Übergang von Ersatzansprüchen gegen versicherte Unter-
nehmer und Subunternehmer als Schadenverursacher wegen 
Schäden an versicherten Lieferungen und Leistungen, die sie 
nicht selbst erstellt haben; dies gilt jedoch nur, wenn oder soweit 
der Schadenverursacher gegen Haftpflichtansprüche nicht versi-
chert ist.

TV-TK 5870	 Schäden durch Sturm und Leitungswasser an 
fertig gestellten Teilen von Bauwerken

1	 Abweichend von § B3 Nr. 2 Satz 4 ABN 2008 endet der Versiche-
rungsschutz für Schäden durch Leitungswasser und Sturm, die 
zu Lasten des Auftraggebers gehen erst, wenn die Vorausset-
zungen gemäß § B3 Nr. 2 a-c) ABN 2008 für das ganze Bauwerk 
vorliegen.

2	 Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungsroh-
ren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung oder der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepum-
pen-, oder Solarheizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetre-
ten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen 
Leitungswasser gleich.

	 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, die nicht normalen 
Witterungseinflüssen, mit denen wegen der Jahreszeit und der ört-
lichen Verhältnisse gerechnet werden muss, entspricht.

TV-TK 5877	 Glasbruchschäden

Abweichend von § B3 Nr. 2 ABN 2008 endet der Versicherungsschutz 
für Glasbruch mit dem fertigen Einbau.
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Register

Bauherrenhaftpflicht-Versicherung
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Grundversicherungssummen:
5.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

(Auf den eingeschränkten Deckungsumfang bei den Vermögensschäden – z. B. Ausschluss von Schäden durch hergestellte oder 
gelieferte Sachen, erbrachten Arbeiten oder sonstige Leistungen – wird hingewiesen)

Bauherrenhaftpflicht-Versicherung

•	 Bauen mit eigener Leistung  
–	 Bauausführung 
–	� Übernahme der Planung und Bauleitung

•	 Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen

•	 Verletzung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

•	 Vorsorgeversicherung im Rahmen der vereinbarten Grundversicherungssummen

•	 Be- und Entladeschäden1)

•	 Leitungsschäden1)

•	 Senkungs- und Erdrutschungsschäden1)

Bei gewerblichen Bauvorhaben gilt zusätzlich:

•	 Tätigkeitsschäden1)

•	 Unterfahrungs- und Unterfangungsschäden im Rahmen der für Tätigkeitsschäden vereinbarten Versicherungssumme

•	 Umwelthaftpflichtversicherung
	� Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Bauherrenhaftpflichtversicherung vereinbarten Grundversicherungs-

summe für Personen- und Sachschäden.
	 –	 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls2)

	 –	 WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1) für
		  – � Kleingebinde und Maschineninhalte (Einzelbehältnis bis 60 l, bei Mineralölen bis 210 l) bis max. 1.000 l 

Gesamtfassungsvermögen
		    – �Erhöhung des Gesamtfassungsvermögens auf bis zu 9.000 l
		  �    Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzung überschritten wird.
	 –	 Betriebsstoffe in mitversicherten Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen 

–	 Umwelthaftpflichtregressdeckung (Risikobaustein 1.2.6) 
–	 Umwelthaftpflichtbasisdeckung (Risikobaustein 1.2.7)

•	 Umweltschadensversicherung
	� Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Umwelthaftpflichtversicherung vereinbarten Grundversicherungssumme 

für Sachschäden.
	 Kosten für die Ausgleichssanierung	 	 1.000.000 EUR2)

	 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls	 	 1.000.000 EUR2)

	 Vorsorgeversicherung (für die Risikobausteine 1.2.6 bis 1.2.8)	 	 1.000.000 EUR2)

	 –	 WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1)
		�  Es besteht Versicherungsschutz für die in der Umwelthaftpflichtversicherung unter WHG-Anlagendeckung 

(Ziffer 1.2.1) als versichert ausgewiesenen Risiken.
	 –	 Umweltschadens-Regressdeckung (Risikobaustein 1.2.6)
	 –	 Umweltschadens-Produktrisiko (Risikobaustein 1.2.7)
	 –	 Umweltschadens-Basisdeckung (Risikobaustein 1.2.8)
	 –	 Zu folgenden Positionen gelten die Regelungen aus der Bauherrenhaftpflichtversicherung vereinbart:
		  –  Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Bei privaten Bauvorhaben gilt zusätzlich:

•	 Unterfahrungs- und Unterfangungsschäden1)

•	� Gewässerschaden-Restrisiko (außer Anlagenrisiko) 
Mitversichert ist das WHG-Anlagenrisiko für Kleingebinde (Einzelbehältnis bis 60 l) bis max. 1.000 l Gesamt-
fassungsvermögen. Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzung überschritten wird.

•	 Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz1)

1)	 Innerhalb der Grundversicherungssumme für Sachschäden
2)	 Sublimit innerhalb der Grundversicherungssumme

Produktbeschreibung – Bauherren
(Übersicht über das Deckungskonzept – optionale Erweiterungen)
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Produktbeschreibung – Bauherren (2)
(Übersicht über das Deckungskonzept – optionale Erweiterungen)

Alternative Grundversicherungssumme(n):

•	 10.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

•	   5.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

•	   2.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

•	   2.000.000 EUR für Personenschäden und 1.000.000 EUR für Sach- und Vermögensschäden

	 Im Rahmen des Deckungskonzeptes mitversichert bzw. enthalten
	 Beantragbar

Hinweis:
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle während der Vertragslaufzeit beträgt das Zweifache – in der Umwelthaftpflicht- und der 
Umweltschadensversicherung das Einfache – der ausgewiesenen Summen.

Formulare

•	 Produktunterlagen	 	 FK 12

•	 Antrag	 	 FK 12/1

•	 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)	 	 AH 0372

•	 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Bauherren-Haftpflichtversicherung	 	 AH 2172

Bei gewerblichen Risiken zusätzlich:

•	 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung (Umwelt-Haftpflicht-Modell)	 	 AH 1002

•	 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Umweltschadensversicherung (USV)	 	 AH 0270
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Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen

3 Versichertes Risiko

4 Vorsorgeversicherung

5 Leistungen der Versicherung

6 Begrenzung der Leistungen

7 Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

13 Beitragsregulierung

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15 Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kündigung

16 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

17 Wegfall des versicherten Risikos

18 Kündigung nach Beitragsangleichung

19 Kündigung nach Versicherungsfall

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

22 Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Personen

28 Abtretungsverbot

29 Anzeigen, Willenserklärungen,  Anschriftenänderung

30 Verjährung

31 Zuständiges Gericht

32 Anzuwendendes Recht

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)



–  29  –

Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten 
Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetrete-
nen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Perso-
nen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund

 g e s e t z l i c h e r   H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n

 p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch  genommen 
wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist.  Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn 
es sich um gesetzliche Ansprüche  handelt,

1.2.1 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung;

1.2.2 wegen Schäden, die verursacht werden, um die  Nacherfüllung 
durchführen zu können;

1.2.3  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges;

1.2.4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;

1.2.5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung;

1.2.6 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz - 
leistungen.

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinba-
rung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf  finden 
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3 Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

3.1.1 aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen an - 
ge gebenen Risiken des Versicherungsnehmers,

3.1.2 aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt 
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie 
für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen,

3.1.3 aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss 
der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und 
die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun-
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann 
den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 
kündigen.

4 Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort 
versichert.

4.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung 
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitrags-
rechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 

dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

4.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen ange-
messenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang 
der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz 
für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entste-
hung bis zur Einigung im  Sinne von Ziffer 4.1.2 auf den Betrag 
von 500.000 EUR für Personenschäden und 150.000 EUR für 
Sachschäden, und soweit vereinbart für Vermögensschäden, 
begrenzt.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

4.3.1  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unter - 
liegen;

4.3.2  aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

4.3.3  die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter- 
liegen;

4.3.4  die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rah-
men von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern 
sind.

5 Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflicht-
frage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-
tigten Schadensersatzverpflichtungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung 
verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Aner-
kenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen 
worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch 
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Ver-
sicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmäch-
tigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Ver-
sicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses 
Rechts bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen 
erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
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7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

7.5.1  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häus- 
licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicher ten Personen gehö ren;

 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partner-
schaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, 
Adop tiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stie f - 
eltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwi ster so wie 
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fami lien-
ähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhält nis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind).

7.5.2  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be schränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist;

7.5.3  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts oder ein nicht rechts fähiger Verein ist;

7.5.4  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürger-
lichen Rechts ist;

7.5.5  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

7.5.6  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

7.5.7 Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken sich 
auch auf Haft pflichtansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Perso nen, die mit diesen in häuslicher Gemein-
schaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt 
hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-
trages sind.

 Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der Per son 
von Angestellten, Arbeitern, Be diensteten, Bevoll mächtigten 
oder Beauftragten des Versicherungsnehmers ge geben, so 
entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl 
für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Ver-
sicherungsvertrag etwa mitversicherten Per sonen.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

7.7.1  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; 
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso-
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der Tätigkeit betroffen waren;

7.7.2. die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen 
oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Mate-
rialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen 
waren;

7.7.3 die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese 
Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen han-
delt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der 
Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der 
Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur 
Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

7.7.4 Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Ausschlüsse in 
der Per son von Angestellten, Arbeitern, Be diensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers 
ge geben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, 
und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für 
die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten 
Per sonen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-
nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Liefe-
rung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus 

im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese

 –  auf derselben Ursache,

 –  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
lichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

 –  auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

 beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein oder in seinen Nachträgen festgelegten Betrag 
an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in 
diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
sprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 
auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch ver-
bleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die 
zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versiche rungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Ka pitalwert der Rente vom Ver-
sicherer erstattet.

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gülti-
gen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versi-
cherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat 
der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
aus drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versi-
cherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

 – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft pflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche

7.4.1  des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 
benannten Personen gegen die Mitversicherten,

7.4.2  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Ver sicherungsvertrages,

7.4.3  zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche - 
rungsvertrages.

7.4.4 Die vorstehenden Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Haft-
pflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Perso-
nen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
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7.14.2 Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

7.14.3 Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, 
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, 
soweit es sich handelt um Schäden aus

7.15.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-
änderung von Daten,

7.15.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

7.15.3 Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

7.15.4  Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- 
oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schi-
kane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen.

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 
Übertragung einer Krankheit des Versi cherungsnehmers 
resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch 
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von 
ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeit-
punkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der 
in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder ein­
maliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor 
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für 
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages eintre-
ten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Versiche-
rungsvertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt 
ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

9.4  Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver-
sicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im Versicherungs-
schein genannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und Zugang 
einer Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn, dass er 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer 
ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 
er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädi-
gung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII 
sind jedoch mitversichert.

7.10.1 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder ande-
rer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
renden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht 
werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer 
von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch 
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch 
genommen wird.

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privat rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer 
geltend gemacht werden könnten.

 Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
 privater Haftpflichtrisiken.

7.10.2 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung. Darunter fallen auch Schäden hervorgerufen durch 
Brand und/oder Explosion.

 Dieser Ausschluss gilt nicht

 a)  im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken;

 b)  für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer her­
gestellte oder ge lieferte Erzeugnisse (auch Ab fälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Aus­
führung der Leistung oder nach Abschluss der Ar beiten 
entstehen (Produkthaftpflicht).

 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung 
von

 –  Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, ab zulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG­Anla gen);

 –  Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs ge­
setz (UmweltHG­Anlagen);

 –  Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Be ­ 
stimmungen einer Genehmigungs­ oder Anzeigepflicht 
unterliegen;

 –  Abwasseranlagen

 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind.

7.11   Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen 
oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 
sind auf

7.13.1 gentechnische Arbeiten,

7.13.2  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

7.13.3  Erzeugnisse, die

 –  Bestandteile aus GVO enthalten,

 –  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 
durch

7.14.1 Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt,
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dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und 
Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit-
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des 
für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestell ten Beitrages 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet 
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer 
zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu gang der Mit-
teilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

 Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat 
der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas  anderes 
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat.

15 Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung 
statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhän gig von der Art der 
Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für 
die ab dem 1. Juli fäl ligen Beiträge, um welchen Prozentsatz 
sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Scha-
denzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vor-
vergangenen Jahr er höht oder vermindert hat. Den ermittelten 
Prozentsatz rundet er auf die nächst nied rigere, durch fünf 
teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlass-
ten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der 
Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist 
die Summe der in die sem Jahr geleisteten Schadenzahlungen 
geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu ange-
meldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um 
den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Pro zentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag 
wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitrags-
rechnung bekannt gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Ver-
sicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen 
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treu-
händer jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so 
darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Pro-
zentsatz erhö hen, um den sich der Durchschnitt seiner Scha-
denzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im 
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige 
nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz 
ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 Pro-
zent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist 
jedoch in den folgenden Jahren zu be rücksichtigen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kündigung

16 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

16.1 Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Dauer 
abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung in Text-
form zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres 

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen.

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hinge-
wiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
sicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

 Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung der 
Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird die 
Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch mit der Zah-
lung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer in der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 hinzuweisen.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Für Versiche-
rungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist nach 
Ziffer 10.3 und der Zahlung eingetreten sind, besteht  jedoch 
kein Versicherungsschutz.

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsneh-
mer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt.

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen 
zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, 
ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 
ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er 
vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen.

13 Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, 
ob und welche Ände rungen des versicherten Risikos gegen-
über den früheren Angaben ein getreten sind. Diese Aufforde-
rung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitrags rechnung 
erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Auf forderung zu machen und auf Wunsch des 
Versicherers nachzuweisen. Bei unrichti gen Angaben zum 
Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsneh-
mer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
Beitragsunterschiedes ver langen. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Un richtigkeit 
der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Fest stellungen wird der Beitrag ab dem 
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mittei lung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach 
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nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer 
und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als 
Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen.

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Versiche-
rungsvertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräuße-
rung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in 
diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
gemacht hat.

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in 
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte 
zugehen müssen.

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände rung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Mo nat zu kündigen. Das Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht in nerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versi-
cherer von der Erhöhung Kennt nis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in meh-
reren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats  geltend macht, 
nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt 
hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs­ 
nehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände in Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer 
in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-
sicherers erheblich sind, den Versicherungsvertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in 
Textform Fragen im Sinne des  Satzes 1 stellt.

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Versicherungsvertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten 
Inhalt abzuschließen.

 Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des Ver-
sicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die gefah-
rerheblichen Umstände, muss sich der Versicherungsneh-
mer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis 
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

23.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versiche-
rungsvertrag zurückzutreten.

23.2.2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat.

oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung 
muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Jahres in Textform zugegangen sein.

17 Wegfall des versicherten Risikos

 Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollständig dauer-
haft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser 
Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt.

18 Kündigung nach Beitragsangleichung

 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frü-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte.

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall

19.1  Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

 –  vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet 
wurde,

 –  der Versicherer den Anspruch des Versicherungsneh­
mers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat oder

 –  dem Versicherungsnehmer – bei einer Pflichtversiche­
rung dem Versicherer – eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
gerichtlich zugestellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spä-
testens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung, der 
Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des 
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines 
Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden 
Rechte und Pflichten ein.

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle

 –  durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 
Frist von einem Monat,

 –  durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode

 in Textform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

 –  der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang 
auf den Dritten Kenntnis erlangt;

 –  der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum 
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen 
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis 
erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis 
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Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schaden-
ersatzansprüche erhoben wurden, dem Versicherer innerhalb 
einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den 
Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht 
werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisun-
gen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für 
den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versiche-
rer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu 
erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versi-
cherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müs-
sen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt-
schaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren ein-
geleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungs-
nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers 
bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des 
Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versiche-
rer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen 
Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechts-
anwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus die-
sem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Versi-
cherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat 
kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes Kün-
digungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Personen 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü-
che gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 
selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die 

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
sicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.

23.2.3  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistung ursächlich war. Auch in  diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den 
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Versiche-
rungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
fristlos in Textform kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats in Schriftform geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von 
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend ge- 
machte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände 
anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträg-
lich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abge-
ben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 23.2 und 23.3 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtver-
letzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 23.2 und 23.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4  Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 23.2 und 23.3 erlö-
schen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss; dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf 10 Jahre, wenn der 
Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht  
vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

23.5 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall 
der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages 
zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs- 
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb  ange - 
messener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
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30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht.

31 Zuständiges Gericht

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsneh-
mers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung.

32 Anzuwendendes Recht

 Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmun-
gen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, 
wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten 
entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben 
den Mitversicherten für die Erfüllung der Oblie genheiten 
verantwortlich.

28 Abtretungsverbot

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetre-
ten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärun-
gen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche rers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Ab sendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte dem Versi cherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebe trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Nieder lassung die Bestimmungen der Ziffer 
29.2 entsprechende Anwendung.

30 Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Bauherrenhaftpflicht- 
Versicherung

1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der folgenden Bedin-
gungen – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
seinen sich aus dem nachstehend beschriebenen Risiko ergebenden 
Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten.

2 Versichertes Risiko

2.1 Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht als Bauherr, sofern Planung, Bauleitung und Bauausfüh-
rung an einen Dritten vergeben sind (siehe jedoch Ziffer 3.1).

2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und 
Grundstücksbesitzer für das zu bebauende Grundstück und 
das zu errichtende Bauwerk.

2.3 Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, 
spätestens drei Jahre nach Versicherungsbeginn.

2.4  Der Versicherungsnehmer hat nach Abschluss der Bauar-
beiten dem Versicherer die endgültige Bausumme zur Bei-
tragsberechnung aufzugeben.

3  Bauen in eigener Regie (sofern besonders vereinbart, 
siehe Versicherungsschein)

3.1 Zusätzlich für das Bauen in eigener Regie (für das Gesamt-
bauvorhaben oder für Teile des Bauvorhabens) gilt:

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr für die 
in eigener Regie durchgeführten Baumaßnahmen. 

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
sämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen, 
die sie in Ausführung der Baueigenleistung verursachen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt.

 Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden.

 Sofern dies besonders vereinbart wurde (siehe Versiche-
rungsschein), besteht auch dann Versicherungsschutz, 
wenn die Planung und/oder Bauleitung für das Objekt vom 
Versicherungsnehmer selbst erbracht wird (Schäden am 
Objekt bleiben ausgeschlossen).

3.2 Der Versicherungsnehmer hat nach Abschluss der Bauar-
beiten zusätzlich zur endgültigen Bausumme dem Versiche-
rer den Wert der eigenen sowie der in Nachbarschaftshilfe 
erbrachten Leistungen zur Beitragsberechnung  aufzugeben.

4 Deckungserweiterungen

4.1 Vermögensschäden

4.1.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 
2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sind.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden

 – durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leis-
tungen;

 – durch Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütte-
rungen); 

 – aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

 – aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-, 
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen 
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und 
Unterschlagung;

 – aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und 
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urhe-
berrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

 – aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

 – aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;

 – aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen sowie aus fehlerhaf-
ter und/oder unterlassener Kontroll tätigkeit;

 – aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 – aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

  –  Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederher-
stellung;

  –  Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer 
Daten;

  –  Rationalisierung und Automatisierung;

  –  Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-
veranstaltung;

 – aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster 
Pflichtverletzung;

 – aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck- und 
Kreditkarten.

 – aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, 
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer ver-
gleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im 
Zusammenhang stehen.

4.1.2 Verletzung Datenschutzgesetze

 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.16 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen Ver mögens schäden im Sinne 
der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Ver-
letzung von Daten schutz gesetzen durch Miss brauch perso-
nenbezogener Daten.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – 
gesetzliche Ansprüche von Versicherten unter ein ander.

4.1.3 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Ver-
sicherungsschein.

4.2 Vorsorgeversicherung

 Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vertraglich ver-
einbarten Versicherungssummen auch für die Vorsorgever-
sicherung.

4.3 Arbeitsmaschinen

 Mitversichert sind nicht zulassungs- und nicht versiche-
rungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen im nach-
stehend beschriebenen Umfang:

 Versichert sind Fahrten auf dem Baugrundstück, auch auf 
abgeschlossenen Baustellen. Bei Fahrten auf beschränkt 
öffentlichen Grundstücken und öffentlichen Wegen und 
Plätzen besteht Versicherungsschutz, sofern dem nicht ein 
gesetzliches oder behördliches Verbot entgegensteht.

 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 
4.3.1 AHB.
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 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs 
darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur 
mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die 
erforderliche Fahrerlaubnis hat. Verletzt der Versicherungs-
nehmer  diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechts-
folgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

4.4 Bei gewerblichen Bauherrenrisiken gilt zusätzlich Folgendes:

4.4.1 Be- und Entladeschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und Ziffer 
7.10.2  AHB – die gesetzliche und die der Deutsche Bahn 
AG gegenüber vertraglich übernommene Haftpflicht aus 
der Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie 
Containern durch oder beim Be- und Entladen und aller sich 
daraus ergebender Vermögensschäden. Für Schäden an 
Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn 
diese beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Was-
serfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des 
Be- und Entladens entstehen.

 Für Schäden am fremden Ladegut besteht Versicherungs-
schutz, sofern

 – dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

 – es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers 
bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 
von Dritten gelieferte Sachen handelt oder,

 – der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsneh-
mer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 
Dritten übernommen wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn 
diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, 
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Ver-
sicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.2 Leitungsschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und Ziffer 
7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden an Erdleitungen (Kabeln, unterir-
dischen Kanälen, Wasserleitungen, Gasrohren und anderen 
Leitungen) sowie an Frei- und/oder Oberleitungen einschließ-
lich der sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 
und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelie-
ferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Ver-
sicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.3 Senkungs- und Erdrutschungsschäden

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2 und Zif-
fer 7.10.2 AHB – Haftpflichtansprüche wegen Senkungen 
eines Grundstücks  oder Erdrutschungen.

 Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst 
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Ver-
sicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.4 Unterfahren, Unterfangen

 Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer 7.14.2, 
Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 

we gen Sachschäden an den zu unterfangenden und unter-
fahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen und 
Anlagen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den im Rahmen der für Tätigkeitsschäden vereinbarten Ver-
sicherungssumme (siehe Versicherungsschein). Die Rege-
lungen der Ziffer 1.2 und Ziffer 7.8 AHB bleiben bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Ver-
sicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.5  Tätigkeitsschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und 
Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers an fremden Sachen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Sachen

 – durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Ver-
sicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;

 – dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer 
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und 
beruflichen Tätigkeit benutzt hat;

 – durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese 
Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätig-
keit befunden haben.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen

 – Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie 
Containern beim Be- und Entladen, wobei sich dieser 
Ausschluss auch auf die Ladung von solchen Fahrzeu-
gen bezieht. Für Container gilt dieser Ausschluss auch 
dann, wenn die Schäden entstehen beim Abheben von 
oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne 
oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens.

 – Leitungsschäden im Sinne von Ziffer 4.4.2.

 – Beschädigung von solchen Sachen, die sich beim Versi-
cherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Repa-
ratur oder zu sonstigen Zwecken befinden, befunden 
haben oder die von ihm  übernommen wurden.

 – Sachschäden durch Unterfahren und Unterfangen im 
Sinne von Ziffer 4.4.4.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 
und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelie-
ferten Sachen oder Arbeiten) bleiben  bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Ver-
sicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.5 Bei privaten Bauherrenrisiken gilt zusätzlich Folgendes

4.5.1 Be- und Entladeschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die 
gesetzliche und die der Deutsche Bahn AG gegen über ver-
traglich übernommene Haftpflicht aus der Beschädigung 
von Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern durch 
oder beim Be- und Entladen und aller sich daraus erge-
bender Vermögensschäden. Für Schäden an Containern 
besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese beim 
Abheben von oder Heben auf Land- oder Was ser fahr zeuge 
durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entla-
dens entstehen.

 Für Schäden am fremden Ladegut besteht Versicherungs-
schutz, sofern

 – dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

 – es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers 
bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 
von Dritten gelieferte Sachen handelt oder

 – der Transport der Ladung nicht vom Ver siche rungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 
von Dritten übernommen wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn 
diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, 
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.
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 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Ver-
sicherungsschein.

4.5.2 Leitungsschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden an Erd leitungen (Kabeln, unter irdischen Kanälen, 
Wasserleitungen, Gasrohren und anderen Leitungen) sowie 
an elek trischen Frei- und/oder Ober leitungen einschließlich 
der sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 
und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelie-
ferten Sachen oder Arbeiten) bleiben  bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Ver-
sicherungsschein.

4.5.3 Senkungs- und Erdrutschungsschäden

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2 AHB – 
Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines Grund stücks  
oder Er schütterungen.

 Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst 
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Ver-
sicherungsschein.

4.5.4 Unterfahren, Unterfangen

 Mitversichert sind Unterfahrungen und Unterfangungen und 
alle sich daraus ergebende Vermögensschäden.

 Versicherungssummen und/oder Selbstbeteiligung  siehe 
Versicherungsschein.

4.5.5  Gewässerschäden

4.5.5.1 Der Umwelt-Ausschluss gemäß Ziffer 7.10.2 AHB ist für 
die Bauherren-Haftpflichtversicherung bei privaten Risiken 
nicht anzuwenden.

4.5.5.2  Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko (außer 
Anlagenrisiko) im Rahmen der privaten Bauherren-Haft-
pflichtversicherung zu nachfolgenden Bedingungen:

4.5.5.3 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-
schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare 
oder unmittelbare Folgen von Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen 
und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Versiche-
rungsschutz hierfür wird ausschließlich durch gesonderten 
Vertrag gewährt).

4.5.5.4 Kleingebinde

 Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus ande-
ren Versicherungen erlangt werden können, die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber von 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen 
in Behältnissen bis zu 60 Liter Fassungsvermögen, sofern 
diese zu dem Anwesen gehören und das Gesamtfassungs-
vermögen der vorhandenen Kleingebinde 1.000 Liter nicht 
übersteigt sowie aus der Verwendung dieser Stoffe.

 Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mitver-
sicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhöhung und Erweiterung des 
versicherten Risikos) und Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB (Vor-
sorgeversicherung) finden keine Anwendung.

4.5.5.5 Rettungskosten

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), 
sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Ver-
sicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sach-
schäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskos-
ten bleibt es bei der Regelung der AHB. Auf Weisung des 
Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als 
sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungs-
summe für Sachschä den übersteigen. Eine Billigung des 
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers 

oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
gilt nicht als Weisung des Versicherers.

4.5.5.6 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mit ver si cher ten), 
die den Schaden durch bewusstes Abweichen von den dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4.5.5.7 Höhere Gewalt etc.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser eignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik (in der Bundesre publik oder in einem 
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schä-
den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausge wirkt haben.

4.5.6 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG)

4.5.6.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öffent-
lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von 
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), 
soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages

 – die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 
unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt 
sind oder

 – die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist.

 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder 
mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der 
Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- 
oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen 
ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

 Umweltschaden ist eine 

 – Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen, 

 – Schädigung der Gewässer einschließlich Grund wasser, 

 – Schädigung des Bodens.

 Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eige-
nen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen 
Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versiche-
rungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

4.5.6.2 Nicht versichert sind

4.5.6.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) rich-
ten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

4.5.6.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

 a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genom-
mene Einwirkungen auf die Umwelt ent stehen. 

 b) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen 
Abwasseranlagen ausgehen.

 c)  für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtver-
sicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen 
können.

4.5.6.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

4.5.6.4 Ausland

 Versichert sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – im 
Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende 
Versicherungsfälle.
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 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von 
Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 4.5.6.1 dieser Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen – auch für Pflichten oder 
Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer 
EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

5 Risikobegrenzungen

5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht

5.1.1 aus Schäden durch außergewöhnliche Risiken, die nicht dem 
im Versicherungsschein beschriebenen Vertragsgegenstand 
entsprechen (für solche Risiken siehe  Vorsorgeversicherung 
gemäß Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB in Verbindung mit Ziffer 
4.2 dieser Bedingungen).

5.1.2 aus dem Besitz und Gebrauch von Kraft- und Wasser-
fahrzeugen nach den folgenden  Bestimmungen:

5.1.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahrzeug-
anhängers verursachen (siehe aber Ziffer 4.3).

5.1.2.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden.

5.1.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

5.1.2.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.1.2.1 und 5.1.2.2 genannten 
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger 
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser 
Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.

5.1.3 aus dem Besitz und Gebrauch von Luft- und Raumfahr-
zeugen nach den folgenden Bestimmungen:

5.1.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder 
Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.1.3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

5.1.3.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

 – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder  Teilen für Luft- 
oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den 
Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in 
Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren, 

 – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahr-
zeugen oder deren Teilen,

 und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahr zeugen, 
den mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

5.1.4 wegen Ansprüchen gegen die Personen (Versicherungsneh-
mer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch 
bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst pflichtwidrigen 
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verur-
sachen.

5.1.5 aus Schäden an Kommissionsware.

5.1.6 aus der Herstellung, Verarbeitung und der gewerblichen 
Beförderung von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung zu 
Großhandelszwecken; ferner aus der Veranstaltung oder 
dem Abbrennen von Feuerwerken.

5.1.7 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit 
es sich um die Beschädigung von Grundstücken, deren 
Bestandteilen und Zubehör handelt.

5.1.8 wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäu-
reeinbrüche sowie Kohlenstaubexplo sionen.

5.1.9 wegen Sachschäden bei Einreiß- und Abbrucharbeiten in 
einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißen-
den Bauwerkes entspricht.

5.1.10 aus Schäden durch Sprengungen jeder Art, sofern nicht 
eine besondere Vereinbarung hierüber mit dem Versicherer 
getroffen worden ist – siehe Versicherungsschein –.

 Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, 
sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die an 
Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m entste-
hen.

5.1.11 aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-
bau (auch bei offener Bauweise).

5.1.12 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.

6 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland 
geltend gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

6.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abwei-
chend von Ziffer 6.5  AHB – als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

6.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der  Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht 
wegen Schäden durch Umwelteinwirkung (UMWELT-HAFTPFLICHT-MODELL)

1 Gegenstand und Umfang der Versicherung

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und den nachfolgenden Besonderen Bedingungen 
und Risikobeschreibungen für die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10.2 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver-
sicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden 
durch Umwelteinwirkung, für die gemäß Ziffer 1.2.1 bis 
1.2.7 in Versicherung gegebenen Risiken und Tätigkeiten 
(falls vereinbart).

 Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei ausschließ-
lich auf die im Versicherungsschein genannten, den 
nachfolgend aufgelisteten Risikobausteinen zugeord-
neten Anlagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu 
lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen).

 Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 
oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufgeführt sind, Abwas-
seranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schäden 
durch Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum 
Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 

 Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umwelt-
schutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- 
oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um 
WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt (sonstige dekla-
rierungspflichtige Anlagen).

 Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 
Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers 
verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwas-
seranlagen- und Einwirkungsrisiko).

 Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer  
7.14.1AHB findet insoweit keine Anwendung 

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum 
Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversi-
cherung).

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 
Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 1.2.1 
bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen 
bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst 
Inhaber der Anlage ist. Der Ausschluss von Schäden durch 
Abwässer gemäß Ziffer 7.14.1 AHB findet insoweit keine 
Anwendung (Umwelthaftpflicht-Regressdeckung).

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden 
unter den in Ziffer 4 genannten Voraussetzungen durch den 
Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers 
der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen kön-
nen.

 Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffer 1 
und Ziffer 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende Scha-
denersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen 
Personen-, Sach- und gemäß Ziffer 1.4 mitversicherte Ver-
mögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 
einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte 
Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen 

dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese 
bei Gefahrübergang vorhanden sind.

1.2.7 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem im 
Versicherungsschein beschriebenen Risiko stehen, soweit 
diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder Tätigkei-
ten ausgehen oder ausgegangen sind, die unter den Anwen-
dungsbereich der unter Ziffer 1.2.1 bis 1.2.6 aufgeführten 
Risikobausteine fallen, unabhängig davon, ob diese verein-
bart wurden oder nicht (Umwelthaftpflicht-Basisdeckung).

1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte 
Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegen-
ständlichen Zusammenhang mit einer gemäß der im Versi-
cherungsschein ausgewiesenen versicherten Anlage nach 
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 und Ziffer 1.2.7 in Boden, Luft oder 
Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese 
eingebracht oder eingeleitet zu sein.

 Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf 
die Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem 
Stalldung, Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötz-
liche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und 
unabsichtlich in die Umwelt gelangen, durch Niederschläge 
plötzlich abgeschwemmt werden oder auf andere Grund-
stücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsneh-
mers stehen.

 Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 
bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines 
Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und 
mit diesen in Gewässer gelangen.

1.4 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschä-
den aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts 
am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb oder 
wasser rechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. 
Diese werden wie Sachschäden behandelt.

2 Vorsorge-Versicherung/Erhöhung und Erweiterung

2.1 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB – Vor-
sorge-Versicherung – finden für die Risikobausteine Ziffer 
1.2.1 bis 1.2.5 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz 
für neue Risiken bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.

2.2 Ziffer 3.1.2 und Ziffer 3.2 AHB – Erhöhungen und Erweite-
rungen – findet für die Risikobausteine gemäß Ziffer 1.2.1 
bis 1.2.5 keine Anwendung. Hiervon unberührt bleiben men-
genmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter 
Ziffer 1.2 versicherten Risiken.

3 Definition des Versicherungsfalles

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nach-
prüfbare erste Feststellung des Personenschadens, Sachschadens 
oder eines gemäß Ziffer 1.4 mitversicherten Vermögensschadens 
durch den  Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versiche-
rungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht  darauf an, 
ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens 
oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkenn-
bar war. 

4 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungs-
fall eingetreten ist,

 –  nach einer Störung des Betriebes

 oder

 – aufgrund behördlicher Anordnung

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen 
zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar 
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eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.4 mit-
versicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Stö-
rung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen 
in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei der frühere 
Zeitpunkt maßgeblich ist. 

4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen i.S. 
der Ziffer 4.1 werden unter den dort genannten Vorausset-
zungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die 
Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege 
der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung 
des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüg-
lich anzuzeigen und 

 alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet 
ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schaden-
umfang zu mindern und

 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch 
gegen behördliche Anordnungen einzulegen

 oder 

4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustim-
men.

4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 
Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 4 vereinbarten 
Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigne-
ten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Ver-
sicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und 
objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Auf-
wendungen in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

 Abweichend von Abs.1 und 2 bleibt der Versicherer zum 
Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeig-
neten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch 
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziffer 4.1 
decken – 

 zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Siche-
rung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstü-
cken oder Sachen (auch gemieteten, gepachteten, geleas-
ten und dergleichen) des Versicherungsnehmers; das gilt 
auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 
Versicherungsnehmers standen.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten-
den versicherten Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.4 
mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrich-
tungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsneh-
mers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, 
beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesse-
rungen sind abzuziehen.

5 Nicht versicherte Tatbestände 

Nicht versichert sind – wobei Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles im Sinne der Ziffer 4. wie Ansprüche behandelt werden –

5.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder ent-
standen sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, 
verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den 
Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit 
solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.

5.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt 
unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 
Umwelteinwirkungen entstehen. 

 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nach-
weis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen 

unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeit 
derartiger Schäden nicht erkennen musste (siehe jedoch 
Ziffer 5.13).

5.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versiche-
rungsvertrages eingetreten sind.

5.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer 
Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder 
hätte beantragt werden können.

5.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass 
der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungs-
verhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die 
zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung 
betroffen waren.

5.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder 
Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen- 
oder Endablagerung von Abfällen, soweit es sich nicht um 
eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfälle auf dem 
Betriebsgelände handelt.

5.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungs-
nehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung 
entstehen.

5.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungs-
nehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch 
Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der 
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Pro-
dukthaftpflicht).

 Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit Versicherungsschutz 
gemäß Ziffer 1.2.6 vereinbart ist.

5.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder 
an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen.

5.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller 
gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhalten-
den Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwen-
dung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartun-
gen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst 
nicht ausführen.

5.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden.

5.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegs-
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmit-
telbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

5.13 Ansprüche wegen Normalbetriebsschäden (siehe Ziffer 
5.2) durch

 – aromatische Kohlenwasserstoffe z. B.: 
BTEX, Phenole oder Biphenyle;

 – Schwermetalle;

5.14 darüber hinaus generell Ansprüche wegen Schäden 

 – durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW);

 – im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

5.15 Ansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten 
sowie von Sprengungen, sofern nicht eine besondere Ver-
einbarung über den Einschluss getroffen worden ist. 

 Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, 
sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die ent-
stehen,

 –  bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, des-
sen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks ent-
spricht;

 –  bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von 
weniger als 150 m.

5.16 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst 
gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit 
brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.
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5.17 Ansprüche wegen

 –  Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich 
um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestand-
teilen und Zubehör handelt.

 – Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) 
durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureein-
brüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

5.18  Ansprüche wegen Schäden aus dem Verändern der Grund-
wasserverhältnisse.

5.19 Ansprüche 

 – auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puni-
tive oder exemplary damages.

 – nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusam-
menhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 
des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestim-
mungen anderer Länder.

 – aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von 
Personen oder Sachen sowie aus der selbstständigen 
und nichtselbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbe-
trieb.

5.20 Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge

5.20.1 Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von Kraft- 
und Wasserfahrzeugen gilt:

5.20.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahrzeug-
anhängers verursachen (siehe aber Ziffer 1.8).

5.20.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden.

5.20.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

5.20.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.20.1.1 und 5.20.1.2 genannten 
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger 
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser 
Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird. 

5.20.2 Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von Luft- 
und Raumfahrzeugen gilt:

5.20.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder 
Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.20.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

5.20.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

 – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- 
oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den 
Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in 
Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

 – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahr-
zeugen oder deren Teilen,

 und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 
den mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

5.21 Arbeits- oder Liefergemeinschaften

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil-
nahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann, 
wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder 
Liefergemeinschaft selbst richtet.

 Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften 
gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen 
(insbesondere der Versicherungssummen) folgende Bestim-
mungen:

5.21.1  Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote 
beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versi-
cherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partner-
firma die schadenverursachenden Personen oder Sachen 
(Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) ange-
hören.

5.21.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in 
die Arbeits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder 
von der Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen, gleich-
gültig, von wem die Schäden verursacht wurden.

5.21.3  Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner 
der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie 
Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die 
Partner und umgekehrt.

5.21.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb 
der vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer 5.21.1 
hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels 
Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen 
Nichtzahlung seines Beitrages kein Versicherungsschutz 
besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zuge-
wachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des 
Partners und der dadurch erforderlichen Auseinanderset-
zung ein Fehlbetrag verbleibt.

5.21.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 5.21.1 bis 5.21.3 
besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst.

5.22 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
gemacht werden

 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, 
gilt:

5.22.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend 
von Ziffer 6.5 AHB – werden als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind;

5.22.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

6 Versicherungssummen/Jahreshöchstersatzleistung/
Selbstbeteiligung/Serienschäden

6.1 Versicherungssummen

 Für den Umfang der Leistungen des Versicherers bilden die 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungssum-
men die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

 Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 werden im Rahmen der verein-
barten Versicherungssumme bis zu dem im Versicherungs-
schein genannten Gesamtbetrag je Störung des Betriebes 
oder behördlicher Anordnung ersetzt. Auf die im Versiche-
rungsschein genannte Maximierung wird hingewiesen. 

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen, für die Auf-
wendungen i.S. der Ziffer 4 ersetzt werden, zu einem Scha-
den, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendun-
gen auf die Versicherungssumme des Versicherungsjahres 
angerechnet, in dem der Versicherungsfall eintritt, es sei 
denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen 
der vereinbarten Versicherungssumme eines früheren Ver-
sicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle 
tatsächlich gemindert hat. 



–  43  –

6.2 Selbstbeteiligung

 Die Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein.

 Sie gilt auch für Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles.

6.3 Serienschäden

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle durch

 – dieselbe Umwelteinwirkung,

 – mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhenden 
Umwelteinwirkungen,

 – mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-
henden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen 
Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitli-
cher, Zusammenhang besteht,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versi-
cherungsfälle als eingetreten gilt. 

 Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

7 Nachhaftung

7.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollstän-
digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 
oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versiche-
rungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für sol-
che Personen-, Sach- und gemäß Ziffer 1.4  mitversicherte 
Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht 
festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

 – Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren 
vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses an gerechnet.

 – Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-
haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsum-
fanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem 
das Versicherungsverhältnis endet. 

7.2 Die Regelung der Ziffer 7.1 gilt für den Fall entsprechend, 
dass während der Wirksamkeit der Versicherung ein ver-
sichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass 
auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls des versicherten 
Risikos abzustellen ist. 

8 Auslandsdeckung

8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedin-
gungen - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - lediglich solche 
im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

 – die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder 
eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 
zurückzuführen sind.

  Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 1.2.6 nur, wenn 
die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland 
bestimmt waren;

 – aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme 
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten, 
wenn Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1.2.7 vereinbart 
wurde. Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbei-
ten (auch Inspektionen und Kundendienst) oder sonstige 
Leistungen gelten nicht als Geschäftsreisen.

8.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

8.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfüh-
rung von Arbeiten betraut worden sind.

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer aus Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbu-
ches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

8.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abwei-
chend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

8.5  Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada sowie deren 
Territorien oder Ansprüchen, die in den USA und Kanada 
sowie deren Territorien geltend gemacht werden, findet 
eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe Versiche-
rungsschein) bei Geschäftsreisen sowie bei der Teilnahme 
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten keine 
Anwendung.

Klarstellung zu Ziffer 8:

Für die Definition des Anlagen-Begriffes ist deutsches Recht 
maßgebend.

Auf die Risikoabgrenzungen (Ziffer 5.19) wird besonders hinge-
wiesen.

9 Kumulklausel

Besteht für mehrere Versicherungsfälle 

– die auf derselben Ursache beruhen oder 

– die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbe-
sondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, beruhen,

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umwelthaftpflicht-, der 
Umweltschadens-, als auch nach der Betriebs-/Berufshaftpflichtver-
sicherung, so besteht für jeden dieser Ver siche rungsfälle Versiche-
rungsschutz nur im Rahmen der für ihn vereinbarten Versicherungs-
summe.

Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Versicherungs-
summe diese maximal einmal zur Verfügung.

Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter Berück sich-
tigung der Zuordnung gemäß Satz 1 für alle Versicherungsfälle maxi-
mal die höhere Versicherungssumme zur Verfügung.

Sofern die in der Umwelthaftpflicht- bzw. der Umweltschadens- bzw. 
der Betriebshaftpflichtver sicherung gedeckten Versicherungsfälle in 
unterschiedliche Versicherungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der 
maximalen Versicherungssumme für sämtliche Versicherungsfälle das 
Ver si cherung sjahr maßgeblich, in dem der erste gedeckte Versiche-
rungsfall eingetre ten ist.
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Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadens-
gesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden 
ist eine

 – Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen,

 – Schädigung der Gewässer,

 – Schädigung des Bodens.

 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten 
auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflich-
ten der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer 
auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in 
Anspruch genommen wird.

 Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch 
solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprü-
che, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 
bereits auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
 privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer 
geltend gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für 
derartige Ansprüche kann ausschließlich über eine Betriebs-, 
Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart 
werden.

 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht für die in 
der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mitversicherten 
Personen.

 Sofern in der Betriebs-/ Berufshaftpflichtversicherung die 
gesetzliche Haftpflicht aus Besitz, Halten und Gebrauch von 
nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraft-
fahrzeugen mitversichert ist, besteht im gleichen Umfang 
Versicherungsschutz in der Umweltschadensversicherung.

 Vereinbarungen für die Beauftragung fremder Unternehmen 
(Subunternehmer) in der Betriebs-/Berufshaftpflichtversiche-
rung gelten analog zur Umweltschadensversicherung.

1.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gemäß Ziffer 
1.2.1 bis 1.2.8 in Versicherung gegebenen Risiken und Tätig-
keiten (falls vereinbart).

 Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei ausschließ-
lich auf die im Versicherungsschein genannten, den nach-
folgend aufgelisteten Risikobausteinen zugeordneten 
Anlagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewäs-
serschädliche Stoffe herzustellen, zu  verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

 Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 
oder 2 zum UHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwir-
kungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum 
UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseran-
lagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch 
Abwässer.

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umwelt-
schutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder 
Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- 
oder UHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflich-
tige Anlagen).

 Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbrin-
gen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken 
auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, 
durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und 
Einwirkungsrisiko).

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum 
UHG (UHG-Anlagen).

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demonta ge, 
Instandhaltung  und Wartung von Anlagen  gemäß Ziffer 1.2.1 bis 

1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt 
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der 
Anlagen ist (Umweltschadens-Regressdeckung).

1.2.7 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht 
von Ziffer 1.2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen (Um - 
weltschadens-Produktrisiko),

1.2.8 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder 
fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziffer 1.2.1 
bis 1.2.7 fallen (Umweltschadens-Basisdeckung).

2 Betriebsstörung

2.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschä-
den, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages einge-
tretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des 
Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

2.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung  besteht im Rah-
men der Ziffer 1.2.7 Versicherungsschutz für Umweltschäden 
durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche 
gilt im Rahmen der Ziffer 1.2.8 für Umweltschäden durch 
Lagerung, Verwendung oder an deren Umgang  von oder mit 
Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziffer 1.2.7. Versicherungsschutz 
besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produk-
tions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzu-
führen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeug-
nisse nach dem Stand von Wissenschaft und  Technik nicht 
hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

3 Leistungen der Versicherung

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzli-
chen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruch-
nahme und die Freistellung des Versicherungsnehmers von 
berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtun-
gen gegenüber der Behörde oder einem sonstigen Dritten.

 Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtun-
gen dann, wenn der Versicherungsnehmer auf Grund Geset-
zes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Verglei-
ches zur Sanierung- und Kostentragung verpflichtet ist und 
der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung 
des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Ver-
sicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versiche-
rer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

3.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruch-
nahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Ver-
sicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungs-
verfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kosten-
tragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist 
der Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung bevoll-
mächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers.

3.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/
Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz 
fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den 
Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren 
Kosten des Verteidigers.

4 Versicherte Kosten

 Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 3.1 geregelten Leis-
tungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwen-
diger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, 
Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

4.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürli-
chen Lebensräumen oder Gewässern

4.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung”, d. h. für Sanierungs-
maßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen 
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6.2.2  Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen ange-
messenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

6.2.3  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entste-
hung bis zur Einigung i. S. v. Ziffer 6.2.2 auf den im Versiche-
rungsschein angegebenen Betrag begrenzt.

6.2.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Ziffer 6.2 
gilt nicht für Risiken

 (1)  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit die se Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungs pflicht 
unterliegen;

 (2)  aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen;

 (3)  die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen;

 (4)  die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu ver-
sichern sind.

7 Versicherungsfall

 Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung 
des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die 
zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Ver-
sicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob 
zu  diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Scha-
dens oder eine Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaß-
nahmen erkennbar war.

8 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

8.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 
eingetreten ist,

 (1)  für die Versicherung nach den Risikobausteinen 1.2.1 bis 
1.2.5 nach einer Betriebsstörung

 (2)  für die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.6 nach einer 
Betriebsstörung bei Dritten

 (3)  für die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.7 nach einer 
Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der Ziffer 2.2 
auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behörd-
licher Anordnung;

 (4)  für die Versicherung nach Ziffer 1.2.8 nach einer Betriebs-
störung beim Versicherungsnehmer oder Dritten – in den 
Fällen der Ziffer 2.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebs-
störung nach behördlicher Anordnung;

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit 
versichert des Dritten gemäß (2) bis (4) – für Maßnahmen zur 
Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar ein-
tretenden Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstö-
rung oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksam-
keit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 
Zeitpunkt ist.

8.2  Aufwendungen auf Grund von Betriebsstörungen oder 
be hördlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 8.1 werden unter 
den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tat-
sache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versi-
cherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch 
die Behörde ausgeführt werden.

8.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

8.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung 
des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich 
anzuzeigen und

 alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet 
ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenum-
fang zu mindern und

 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch 
gegen behördliche Anordnungen einzulegen

 oder

8.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

8.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 

und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd 
in den Ausgangszustand zurückversetzen;

4.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung”, d.h. für Sanie-
rungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen 
und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen 
werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer voll-
ständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen 
Ressourcen und/oder Funktionen führt;

4.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätig-
keiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher 
Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Ein-
tretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem 
die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. 
„Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurück-
zuführen sind, dass die geschädigten natürlichen  Ressourcen 
und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre 
Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen 
können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der 
ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

 Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen 
der vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem im Ver-
sicherungsschein angegebenen Gesamtbetrag je Versiche-
rungsfall und zugleich für alle Versicherungs fälle eines Versi-
cherungsjahres ersetzt.

4.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten 
für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstel-
len, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, 
eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschä-
digte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt 
der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelasse-
nen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beein-
trächtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

4.3 Die unter Ziffer 4.1 und Ziffer 4.2 genannten Kosten für 
Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versicherungs-
nehmers gemäß Ziffer 9.1 oder  am Grundwasser gemäß  
Ziffer 9.2 eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung 
versichert.

5  Erhöhungen und Erweiterungen

5.1 Für Risiken der Ziffern 1.2.1 bis 1.2.5 besteht kein Versiche-
rungsschutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versi-
cherungsschutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen 
von Stoffen innerhalb der unter Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 versicher-
ten Risiken.

5.2  Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8 umfasst der Versi-
cherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Ver-
sicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risi-
ken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch 
von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

5.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun-
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei 
um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vor-
schriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
zum Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Versiche-
rungsvertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 26 
kündigen.

6 Neue Risiken

6.1 Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5, die nach Abschluss 
des Versicherungsvertrages neu entstehen, bedarf der Versi-
cherungsschutz besonderer Vereinba rung.

6.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8, die nach Abschluss 
des Versicherungsvertrages neu entstehen, besteht Versiche-
rungsschutz im Rahmen des Versicherungsvertrages sofort 
bis zur Höhe gemäß Ziffer 6.2.3.

6.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung 
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitrags-
rechnung erfolgen.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
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9.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freiset-
zung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, 
Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungs-
mitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und 
unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsich-
tigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge 
plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstü-
cke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers 
stehen.

9.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse 
zurückzuführen sind.

9.11  die zurückzuführen sind auf

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 (3) Erzeugnisse, die

  – Bestandteile aus GVO enthalten

  – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

9.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsor-
gung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche 
Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Dekla-
ration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang 
dafür behördlich genehmigt ist.

9.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrich-
tungen zur Endablagerung von Abfällen.

9.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhän-
gers verursachen.

 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen 
werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

 Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen 
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn 
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist 
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

 Falls im Rahmen und Umfang dieses Versicherungsvertrages 
eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Aus-
schluss insoweit nicht.

9.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raum-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schä-
den durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

 – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder 
Raumfahrzeuge, soweit diese Teile ersichtlich für den Bau 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- 
oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;

 – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen.

9.16  soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) rich-
ten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst 
von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

9.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) 
richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es 

Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziffer 8 vereinbarten 
Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigne-
ten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versi-
cherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

 Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 
Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeig-
neten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

8.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versi-
cherungssumme bis zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Gesamtbetrag je Störung des Betriebes oder behörd-
licher Anordnung je Versicherungsfall und zugleich für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres ersetzt.

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Scha-
den, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen 
auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungs-
summe angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Auf-
wendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines 
früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versiche-
rungsfälle tatsächlich gemindert hat.

8.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch 
soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Ziffer 8.1 decken – zur 
Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung 
von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 
gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungs-
nehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz 
des Versicherungsnehmers standen, auch für solche, die der 
Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden ver-
sicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebs-
einrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versiche-
rungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende 
Wertverbesserungen sind abzuziehen.

9 Nicht versicherte Tatbestände

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schä-
den, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und 
natürlichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine 
Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen,

9.1  die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des 
Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Ver-
sicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemie-
tet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene 
Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich 
um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebens-
räume handelt.

9.2 am Grundwasser.

9.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers 
oder seines Fließverhaltens.

9.4  die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

9.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach 
Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt 
oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits konta-
miniert waren.

9.6 die im Ausland eintreten.

9.7  die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 
Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtrop-
fen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche 
Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft 
gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 
Betriebsstörung beruhen.

9.8  die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder 
in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.
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bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder 
nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder 
Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kon-
trollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder not-
wendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

9.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. Bundesberggesetz.

9.19  die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illega-
lem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnah-
men von Hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden 
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte aus-
gewirkt haben.

9.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Per-
sonen richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
haben.

9.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Perso-
nen richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass 
sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

 – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

9.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher 
Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung 
des Versicherungsnehmers hinausgehen.

9.23  die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören-
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden 
sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat.

9.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

9.25 durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW).

9.26 im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

10  Versicherungssummen/Maximierung/
Serienschadenklausel/Selbstbehalt

10.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die im 
Versicherungsschein angegebene Versicherungssumme die 
Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch 
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämt-
liche Kosten gemäß Ziffer 4 werden auf die Versicherungs-
summe angerechnet.

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle durch

 – dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,

 – mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Ein-
wirkungen auf die Umwelt,

 – mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende 
Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen gleichen 
Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitli-
cher Zusammenhang besteht, oder

 – die Lieferungen von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Ver-
sicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle als eingetreten gilt.

10.2  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall 
von den gemäß Ziffer 4 versicherten Kosten  bzw. von den 
gemäß Ziffer 8 versicherten Aufwendungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles die im Versicherungsschein genannte 
Selbstbeteiligung zu tragen. Der Versicherer ist auch in die-
sen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur 
Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

10.3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder  Vergleich 
am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der 
Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Kosten gemäß Ziffer 4 und Zinsen nicht 
aufzukommen.

11 Nachhaftung

11.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen 
oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch 
Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, 
so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschä-
den weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung 

eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit 
folgender Maßgabe:

 – Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren 
vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses an gerechnet.

 – Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-
haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, 
und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versiche-
rungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versi-
cherungsverhältnis endet.

11.2 Die Regelung der Ziffer 11.1 gilt für den Fall entsprechend, 
dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses 
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, 
dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos 
abzustellen ist.

12 Versicherungsfälle im Ausland

12.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 9.6 im Umfang 
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende 
Versicherungsfälle,

 – die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder 
eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziffer 1.2.1 bis 1.2.8 zurück-
zuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. d. Ziffer 1.2.6 
und 1.2.7 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeug-
nisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

 – aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an 
Ausstellungen und Messen, gem. Ziffer 1.2.8

 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Zif-
fer 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern 
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-
Richtlinie nicht überschreiten.

12.2 Nur auf Grund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert im 
Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende 
Versicherungsfälle,

12.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen 
oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6 oder Erzeugnisse i. S. v. Ziffer 
1.2.7 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder 
Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

12.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder War-
tung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6 zurückzufüh-
ren sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

12.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, 
Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziffer 1.2.8 zurück-
zuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

12.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Aus-
land belegener Anlagen oder Betriebsstätten, z.B. Produk-
tions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.

12.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

13  Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeit-
punkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig i. S. v. Ziffer 14.1 zahlt. Der in 
Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat.

14 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ 
erster oder einmaliger Beitrag

14.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor 
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
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 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen 
zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, 
ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 
ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er 
vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

17 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen.

18 Beitragsregulierung

18.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, 
ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen-
über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforde-
rung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrech-
nung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des 
Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum 
Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsneh-
mer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit 
der Angaben kein Verschulden trifft.

18.2  Auf Grund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem 
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 20.1 nach 
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und 
Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

18.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit-
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des 
für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet 
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer 
zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mit-
teilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

18.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 
Jahre.

19 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

 Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages 
hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas ande-
res bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat.

20 Beitragsangleichung

20.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung 
statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der 
Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

20.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung 
für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber 
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den 
ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst nied rigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen 
gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schaden-
fall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und 
Höhe der Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist 
die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen 
geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu ange-
meldeten Schadenfälle.

14.2  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für 
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, 
ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

14.3  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Versiche-
rungsvertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt 
ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

14.4 Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver-
sicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im Versicherungs-
schein genannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und Zugang 
einer Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn, dass er 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer 
ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen.

15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

15.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums 
fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt.

15.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 
er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen.

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach Ziffer 15.3 und 15.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

15.3  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 15.2 Abs. 3 darauf hinge-
wiesen wurde.

15.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
sicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 15.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

 Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung der 
Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird die 
Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch mit der Zah-
lung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer in der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 15.2 Abs. 3 hinzuweisen.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Für 
 Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist 
nach Ziffer 15.3 und der Zahlung eingetreten sind, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz.

16 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrift ermächtigung

 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsneh-
mer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt.
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24.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

25 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

25.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadensversi-
cherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer 
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag erge-
benden Rechte und Pflichten ein.

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird.

25.2  Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

 – durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist 
von einem Monat,

 – durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofor-
tiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode

 in Textform gekündigt werden.

25.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

 – der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt;

 – der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in 
dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

25.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis 
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer 
und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als 
Gesamtschuldner.

25.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen.

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Versiche-
rungsvertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräuße-
rung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in 
diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
gemacht hat.

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in 
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte 
zugehen müssen.

26 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (s. Ziffer 
5.3) ist der Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

27 Mehrfachversicherung

27.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in meh-
reren Versicherungsverträgen versichert ist.

27.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

27.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsneh-
mer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem 

20.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um 
den sich aus Ziffer 20.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag 
wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitrags-
rechnung bekannt gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Ver-
sicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen 
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treu-
händer jeweils für diese Jahre nach Ziffer 20.2 ermittelt hat, so 
darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Pro-
zentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Scha-
denzahlungen nach seinen unter nehmenseigenen Zahlen im 
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige 
nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz 
ergeben würde.

20.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 20.2 oder 20.3 unter 5 Pro-
zent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist 
jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kündigung

21 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

21.1  Der Versicherungsvertrag ist für die im Versicherungsschein 
angegebene Zeit abgeschlossen.

21.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung in Text-
form zugegangen ist.

21.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt.

21.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 
Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Textform zugegangen 
sein.

22 Wegfall des versicherten Risikos

 Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollständig dauer-
haft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser 
Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt.

23 Kündigung nach Beitragsangleichung

 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß Ziffer 20.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitrags-
erhöhung wirksam werden sollte.

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht.

24 Kündigung nach Versicherungsfall

24.1  Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

 – vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten 
geleistet wurde,

 – der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers 
auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat oder

 – dem Versicherungsnehmer – bei einer Pflichtversicherung 
dem Versicherer – eine Klage über einen unter den Ver-
sicherungsschutz fallenden Anspruch auf Erstattung der 
Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich 
zugestellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätes-
tens einen Monat nach der Zahlung von Sanierungskosten, der 
Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.
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für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
in Textform kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 28.2 und 28.3 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats in Schriftform geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzu-
geben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 28.2 und 28.3 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtver-
letzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 28.2 und 28.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

28.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 28.2 und 28.3 erlö-
schen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss; dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf 10 Jahre, wenn der 
Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht  
vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

28.5 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall 
der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages 
zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

29 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse-
ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar 
ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders gefahrdrohend.

30 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umwelt-
schadens und nach Eintritt eines solchen

30.1  Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Sanie-
rungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden, dem 
Versicherer innerhalb einer Woche nach Kenntnis durch den 
Versicherungsnehmer anzuzeigen.

 Das Gleiche gilt

 – wenn gegen den Versicherungsnehmer Ansprüche auf 
Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwedungen zur 
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umwelt-
schadens erhoben werden,

 – bei einem behördlichen Tätigwerden wegen der Vermei-
dung oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber 
dem Versicherungsnehmer

30.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer 
jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:

 – seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende 
Information an die zuständige Behörde,

 – den Erlass eines Mahnbescheids,

 – eine gerichtliche Streitverkündung,

 – die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder 
gerichtlichen Verfahrens.

30.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 
des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versiche-
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn 
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bear-
beitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie 
alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

30.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umwelt-
schäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen. 

er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Auf-
hebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

28  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs - 
nehmers

28.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände in Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer 
in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-
sicherers erheblich sind, den Versicherungsvertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in 
Textform Fragen i. S. d. Satzes 1 stellt.

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Versicherungsvertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten 
Inhalt abzuschließen.

 Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des Ver-
sicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die gefah-
rerheblichen Umstände, muss sich der Versicherungsneh-
mer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis 
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

28.2  Rücktritt

 (1)  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten.

 (2)  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

   Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte.

 (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. 
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt hat.

   Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht.

28.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den 
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
sicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
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ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.

34.3  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Zif-
fer 34.2 entsprechende Anwendung.

35 Verjährung

35.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

35.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht.

36 Zuständiges Gericht

36.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

36.2  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsneh-
mers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist.

36.3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung.

37 Anzuwendendes Recht

 Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

38 Kumulklausel

 Besteht für mehrere Versicherungsfälle 

 – die auf derselben Ursache beruhen oder 

 – die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein  innerer, 
insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang 
besteht, beruhen,

 Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umweltschadens-, 
der Umwelthaftpflicht-, als auch nach der Betriebs-/Berufs-
haftpflichtversicherung, so besteht für jeden dieser Ver siche-
rungsfälle Versicherungsschutz nur im Rahmen der für ihn 
vereinbarten Versicherungssumme.

 Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Versiche-
rungssumme diese maximal einmal zur Verfügung.

 Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter 
Berück sich tigung der Zuordnung gemäß Satz 1 für alle Versi-
cherungsfälle maximal die höhere Versicherungssumme zur 
Verfügung.

 Sofern die in der Umweltschadens- bzw. der Umwelthaft-
pflicht- bzw. der Betriebshaftpflichtver sicherung gedeckten 
Versicherungsfälle in unterschiedliche Versicherungsjahre 
fallen, ist für die Bestimmung der maximalen Versicherungs-
summe für sämtliche Versicherungsfälle das Ver si cherung-
sjahr maßgeblich, in dem der erste gedeckte Versicherungs-
fall eingetre ten ist.

30.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im 
Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versiche-
rungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erfor-
derlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versi-
cherers bedarf es nicht.

30.6  Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren 
wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. 
Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versi-
cherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsneh-
mers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

31 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

31.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus die-
sem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Versi-
cherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat 
kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

31.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
 arglistig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 31.1 zustehendes Kün-
digungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

32 Mitversicherte Personen

32.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen 
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind 
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten 
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen der Ziffer 6 
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Versicherten entsteht.

32.2  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich.

33 Abtretungsverbot

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetre-
ten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig.

34 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften änderung

34.1  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärun-
gen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

34.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
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Klauseln zur Haftpflichtversicherung

Gesondert in Rechnung gestellte Kosten

1 In folgenden Fällen kann der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer pauschal zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung stellen:

 – Schriftliche Mahnung bei Nichtzahlung von Folge bei trägen,

 – Verzug mit Beiträgen,

 – Rückläufer im Lastschriftverfahren.

 Die Höhe des pauschalen Kostenbetrages kann sich während der 
Vertragslaufzeit ändern. Eine Übersicht über die jeweils aktuellen 
Kostenansätze kann der Versicherungsnehmer beim Versicherer 
anfordern.

2 Der Versicherer hat sich bei der Bemessung der Pauschale an 
dem bei ihm regelmäßig entstehenden Aufwand  orientiert. Sofern 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die der Bemessung zu 
Grunde liegenden Annahmen im jeweiligen Fall dem Grunde nach 
nicht zutreffen, entfällt die Pauschale.  Sofern der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich 
niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.
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Register

„Allgemeine Informationen“
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Kundeninformationen

Identität des Versicherers

Name:	 Generali Deutschland Versicherung AG
Anschrift:	 Adenauerring 7, 81737 München
Rechtsform:	 Aktiengesellschaft
Sitz:	 Adenauerring 7, 81737 München
Handelsregister:	 Amtsgericht München, HRB 250638
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Antonio Cangeri

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Generali Deutschland Versicherung AG 
Adenauerring 7 
81737 München

vertreten durch den Vorstand: Stefan Lehmann, Vorsitzender;  
Helmut Gaul, Roland Stoffels

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die Generali Deutschland Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen 
Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen, die in den 
entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen enthalten sind.

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktinformationsblättern haben wir Sie bereits näher 
über Art und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag für 
diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungsschut-
zes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, sorgen 
Sie bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist eine unterjährige Zahlweise des Jahresbeitrages vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur der entsprechende Teilbetrag des ersten Jahres
beitrages. Der noch ausstehende Rest des Jahresbeitrages ist sofort 
fällig, wenn Sie mit der Zahlung eines Teilbetrages ganz oder teilweise 
in Verzug geraten.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei vier-
teljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.

Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, 
gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Auf die Möglichkeit einer Beitragsangleichung in der Haftpflichtversi-
cherung auf Grund von Versicherungsbedingungen wird hingewiesen.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Monaten 
nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang des 
Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklärung 
durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; Ihr 
Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist können 
wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen inner-
halb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, E-Mail) widerrufen. 
Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie im 
Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch einen 
Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von mehr 
als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem jewei-
ligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zugegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

•	 im Versicherungsfall 

•	 bei Eigentumswechsel (gilt nicht für die Haftpflichtversicherung)

•	 bei Obliegenheitsverletzung

•	 in bestimmten Fällen der Beitragsangleichung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungsbe-
dingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer 
Beschwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse 
und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Ver-
sicherungsschein. Darüber hinaus können Sie sich auch über unsere 
Internetseite an uns wenden:

www.generali.de/feedback

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, schreiben Sie 
bitte unserem Vorstand:

Vorstand der Generali Deutschland Versicherung AG, 
Adenauerring 7, 81737 München

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anliegen oder Ihre 
Beschwerde klären werden.
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Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sind, 
können Sie als unabhängigen und neutralen Schlichter den Versiche-
rungsombudsmann ansprechen:

Versicherungsombudsmann e. V., 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf 
www.versicherungsombudsmann.de.

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbürokratisch die 
Entscheidungen der Versicherer. Für Sie als Verbraucher arbeitet er 
kostenfrei.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Entschei-
dung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unbe-
rührt.

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice 
ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
 personenbezogenen Daten durch die Generali Deutschland Versiche-
rung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht  zustehenden 
 Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Generali Deutschland Versicherung AG
Adenauerring 7
81737 München
Telefon: 089 5121-0
E-Mail: service@generali.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der o. g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per 
E-Mail unter: 

datenschutzbeauftragter.de@generali.com

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser  Unternehmen 
auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personen bezogenen 
Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct 
Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Ver-
sicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter 
https://www.generali.de/datenschutz abrufen. 

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu 
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, benötigen wir 
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für die Bearbeitung Ihres 
Anliegens. Falls Sie eine Beratung wünschen, benötigen wir Ihre An-
gaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir  diese 
 Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur  Policierung 
oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie 
hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. der Abschluss und die 
Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
 Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallversi-
cherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statis tiken mit 
diesen Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 
2 j)  DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann  jederzeit 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungs-
erklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor 
dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

–  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

–  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere 
 nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder 
den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, 
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei 
der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln 
Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen können Sie von unserem Rückversicherer, der 
Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737  München erhalten.

Vermittler/Vermögensberater:
Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/Vermögensberaters ergibt, 
verarbeitet Ihr Vermittler/Vermögensberater die zum Abschluss und 
zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsver-
träge von einem Vermittler/Vermögensberater betreut werden. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 
Vermittler/Vermögensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 
Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen 
unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwal-
tung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 
Vertrags- und Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur ge-
meinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Grup-
pe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste bei den Vertragsbe-
dingungen und Kundeninformationen, die wir Ihnen vor Antragstellung 
in Textform mitgeteilt haben, sowie in der jeweils aktuellen Version im 
Internet unter https://www.generali.de/datenschutz finden Sie die Un-
ternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns 
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 
vorübergehende Geschäftsbeziehungen  bestehen, können Sie der 
Übersicht in den Vertragsbedingungen und  Kundeninformationen,  
die Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils 
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter
https://www.generali.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbe-
hörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Datenschutzhinweise
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Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt wer-
den, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen  geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
 dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz. Die Speicherfristen  betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer  Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
 maschinenlesbaren Format  zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu  widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich 
aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die  gegen die 
Datenverarbeitung sprechen.

Sollten Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre personen-
bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei denn, wir 
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst 
an den vorgenannten Verantwortlichen für die Datenverarbei-
tung gerichtet werden.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Postfach 1349
91504 Ansbach

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 
65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schaden-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. 
Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur 
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) bzw. bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu überprüfen 
und bei Bedarf zu ergänzen, können wir im dafür erforderlichen Um-
fang personenbezogene Daten mit dem von Ihnen im Antrag benann-
ten früheren Versicherer austauschen.

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir in der Kfz-Versicherung bei einer Auskunftei, der Infoscore 
Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
 Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, dann tun wir dies 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne 
 Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind.
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I. Einleitung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. 
Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl 
für private Haushalte als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche 
Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer 
Aufgaben ermöglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in 
 großem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu 
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschätzen, die 
Leistungspflicht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch im Interes-
se der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kön-
nen dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung erfüllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz 
der Privatsphäre sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für 
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der 
Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten müssen nicht nur im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlägigen bereichs-
spezifischen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die 
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten 
sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in beson-
derer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen  Mitgliedsunternehmen 
die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen für die 
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und 
fördern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen. 
Unter nehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln anwenden, 
stellen damit nach Auffassung der unabhängigen Datenschutzbe-
hörden des Bundes und der Länder sicher, dass die Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung für die Versicherungswirtschaft bran-
chenspezifisch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des 
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beigetreten sind, 
verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Un-
ternehmen die Gewähr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und 
Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine 
Unterstützung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen 
weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte 
werden über die Verhaltensregeln informiert. 

Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilligun-
gen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind solche 
nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personen-
bezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt- 
und Meinungsforschung erforderlich. Für die Verarbeitung von beson-
ders sensiblen Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsda-
ten – hat der GDV gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden 
Mustererklärungen mit Hinweisen zu deren Verwendung erarbeitet. Die 
beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehörden auf-
gefordert – angepasst an ihre Geschäftsabläufe – Einwilligungstexte zu 
verwenden, die der Musterklausel entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die 
datenschutzrechtlichen Regelungen für die Versicherungsbranche. Als 
Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des 

GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener 
Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begrün-
dung, Durchführung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsver-
trägen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen. 

Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung 
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allge-
meingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen 
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- 
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darüber 
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit 
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten 
wie Gesundheitsdaten oder für die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche 
besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder beste-
hen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden spezielle Vereinbarungen 
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrens-
weisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt zu 
diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften 
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben 
die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschäftigten der Ver-
sicherungswirtschaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Darüber hinaus sind:

Unternehmen:
die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsge-
schäft als Erstversicherer betreiben sowie mit diesem in einer Gruppe 
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen verbun-
dene Erstversicherungsunternehmen, einschließlich Pensionsfonds, 
die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,

Versicherungsverhältnis:
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang 
stehenden vorvertraglichen Maßnahmen und rechtlichen Verpflich-
tungen,

Betroffene Personen:
Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
verarbeitet werden,

Versicherte: 
–  Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-

nehmens,

–  versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppen-
versicherungen, 

Antragsteller:
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, 
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt, 

weitere Personen:
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende betroffene Per-
sonen, wie Geschädigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten 
das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses verarbeitet,

Geschädigte:
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben könn-
ten, wie z. B. Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung,

Datenverarbeitung:
Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder 
Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Über-
mitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, Abgleichen 

Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
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oder Verknüpfen oder Einschränken der Verarbeitung sowie Löschen 
oder Vernichten personenbezogener Daten,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten über die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 
 unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Automatisierte Entscheidung:
eine Entscheidung gegenüber einer einzelnen Person, die auf eine 
ausschließlich automatisierte Verarbeitung gestützt wird, ohne dass 
eine inhaltliche Bewertung und darauf gestützte Entscheidung durch 
eine natürliche Person stattgefunden hat,

Stammdaten:
die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adresse, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Beruf, Familienstand, 
gesetzliche Vertreter, Angaben über die Art der bestehenden Ver-
träge (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versiche-
rungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen der betroffenen Person (z. B. 
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Konto verbindung, Telekommunikationsdaten, Authen-
tifizierungsdaten für die elektronische oder telefonische Kommuni-
kation, Werbe sperren und andere Widersprüche, Werbeeinwilligung 
und Sperren für Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und 
Betreuungs regelungen, zuständige Vermittler und mit den genannten 
Beispielen vergleichbare Daten,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben für das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragsverarbeiter:
eine natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stel-
le, die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen 
Unternehmens verarbeitet,

Vermittler:
selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und 
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter, oder -makler im 
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
verträge vermitteln oder abschließen.

Schutzwürdige Interessen: 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind 
handelt. 

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) 1Die Verhaltensregeln gelten für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
durch die Unternehmen. 2Dazu gehört neben dem Versicherungs-
verhältnis insbesondere die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch 
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder 
nicht mehr besteht. 3Zum Versicherungsgeschäft gehören auch die 
Gestaltung und Kalkulation von Tarifen und Produkten. 

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung

(1) 1Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt für die Zwe-
cke des Versicherungsgeschäfts grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Begründung, Durchführung und Beendigung von Versicherungsver-
hältnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines An-
trags, zur Beurteilung des zu versichernden Risikos, zur Erfüllung der 
Beratungspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), 
zur Prüfung einer Leistungspflicht und zur internen Prüfung des frist-
gerechten Forderungsausgleichs. 2Sie erfolgt auch zur Prüfung und 
Regulierung der Ansprüche Geschädigter in der Haftpflichtversiche-
rung, zur Prüfung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Ab-
schluss und zur Durchführung von Rückversicherungsverträgen, zur 
Entwicklung von Tarifen, Produkten und Services, zur Erstellung von 
Statistiken, für versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Un-
fallforschung, zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der 
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.

(2) 1Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rah-
men der den betroffenen Personen bekannten Zweckbestimmung 
verarbeitet. 2Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung 
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die betroffenen Perso-
nen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser Verhaltensregeln darüber informiert 
 wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben. 

Art. 3 Grundsätze zur Qualität der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen 
 Daten in rechtmäßiger und den schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu 
verarbeiten.

(2) 1Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung aus. 2Personenbezogene Daten 
werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach Maß-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. e) DSGVO in einer Form gespeichert, die 
die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, 
wie es für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. 3Insbesondere 
werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung genutzt, soweit dies möglich ist und der Aufwand nicht unver-
hältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei wird die 
Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen. 

(3) 1Das Unternehmen trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten richtig und erforderlichenfalls auf dem aktu-
ellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen Maß-
nahmen dafür getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollständige 
Daten unverzüglich berichtigt, gelöscht oder in der Verarbeitung ein-
geschränkt werden.

(4) 1Die Maßnahmen nach den vorstehenden Absätzen werden doku-
mentiert. 2Grundsätze hierfür werden in das Datenschutzkonzept der 
Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

(1) 1Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der 
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko angemes-
senes Schutzniveau zu gewährleisten. 2Dabei werden angemessene 
Maßnahmen getroffen, die insbesondere gewährleisten können, dass

1.  nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen kön-
nen (Vertraulichkeit). Mittel hierzu sind insbesondere Berechti-
gungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlüsselung perso-
nenbezogener Daten.

2.  personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, 
vollständig und aktuell bleiben (Integrität).

3.  personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und 
ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit, Be-
lastbarkeit).

4.  jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet 
werden können (Authentizität).

5.  festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen 
Daten in welcher Weise eingegeben, übermittelt und verändert hat 
(Revisionsfähigkeit). 

6.  die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, 
dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Trans-
parenz).

(2) 1Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in 
ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- 
und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der 
betrieb lichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet 
 insbesondere Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.

Art. 5 Einwilligung

(1) 1Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Ein-
willigung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtent-
bindungserklärung der betroffenen Personen gestützt wird, stellt das 
Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und 
unmissverständlich bekundet wird, wirksam und nicht widerrufen ist. 
2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten – insbe-
sondere Daten über die Gesundheit – verarbeitet werden, muss die 
diesbezügliche Einwilligung ausdrücklich abgegeben sein.
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(2) 1Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minder-
jährigen auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine 
Schweigepflichtentbindungserklärung gestützt wird, werden diese 
Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Frühestens 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklärungen bei 
entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen von diesem 
selbst eingeholt. 

(3) 1Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einho-
lende Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die betroffenen 
Personen zuvor über die Verantwortliche(n), den Umfang, die Form 
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Möglichkeit der 
Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren 
Folgen informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln bleibt 
unberührt.

(4) 1Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen wider-
rufen werden. 2Die betroffenen Personen werden über die Möglichkei-
ten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklärung informiert. 
3Mögliche Folge eines wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein, 
dass eine Leistung nicht erbracht werden kann. 

(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit 
anderen Erklärungen eingeholt, wird sie so hervorgehoben, dass sie 
ins Auge fällt. 

(6) 1Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder mündlich er-
teilt werden. 2Das Unternehmen wird die Erklärung so dokumentieren, 
dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklärung nachgewie-
sen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der 
Erklärungsinhalt zur Verfügung gestellt. 

(7) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies den betroffenen 
Personen unverzüglich schriftlich oder in Textform zu bestätigen. 

Art. 6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten

(1) 1Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (insbesondere Angaben über 
die Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesonde-
re Art. 6 i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit 
Einwilligung der betroffenen Personen nach Artikel 5 und – soweit 
erforderlich – aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben 
und verarbeitet. 2Eine Einwilligung muss sich ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen.

(2) 1Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten auf gesetzlicher Grundlage ist zulässig, insbesondere wenn 
es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist. 2Das gilt beispielsweise für die Prüfung und 
Abwicklung der Ansprüche von Versicherten sowie von Geschädigten 
in der Haftpflichtversicherung. 

(3) Darüber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 
betroffener Personen ohne deren Einwilligung erfolgen zur Geltend-
machung, Prüfung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits 
eines Dritten, der gegenüber den betroffenen Personen eine Leistung 
erbracht hat, wie beispielsweise zur Prüfung und Abwicklung der 
Regressforderungen eines Sozialversicherungsträgers, Arbeitgebers 
oder privaten Krankenversicherers.

(4) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
 Daten kann im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch dann zu-
lässig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung er-
forderlich ist.

(5) Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Ein-
willigung erfolgen zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
troffenen oder anderer Personen, wenn diese aus körperlichen oder 
rechtlichen Gründen außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben, 
insbesondere wenn für diese Personen Assistance-Leistungen (z. 
B. Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder Koordi-
nation der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leis-
tungsfall außer Stande sind, ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil 
nach einem Unfall ein Krankentransport für eine bewusstlose Person 
nötig ist. 

(6) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten erfolgt auch auf gesetzlicher Grundlage zu statistischen Zwecken 
sowie zu Forschungszwecken nach Maßgabe von Artikel 10 dieser 
Verhaltensregeln.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7  Grundsätze zur Datenerhebung und Informationen bei 
Datenerhebung bei der betroffenen Person 

(1) 1Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise er-
hoben. 2Bei Versicherten und Antragstellern werden die Mitwirkungs-
pflichten nach §§ 19, 31 VVG berücksichtigt. 

(2) 1Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden erhoben und verarbeitet, wenn es zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 2Das gilt 
insbesondere für die Erhebung von Daten von Zeugen oder von Ge-
schädigten anlässlich einer Leistungsprüfung und -erbringung in der 
Haftpflichtversicherung und für Datenverarbeitungen zur Erfüllung 
von Direktansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Er-
füllung von gesetzlichen Meldepflichten. 3Daten nach Satz 1 können 
auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang 
mit der Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versiche-
rungsverhältnisses erforderlich ist und die schutzwürdigen Interessen 
dieser Personen nicht überwiegen, beispielsweise wenn Daten eines 
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im 
Leistungsfall benötigt werden.

(3) 1Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen 
zur Gewährleistung der Transparenz und zur Wahrung ihrer Rechte 
über Folgendes unterrichtet werden:

a)  die Identität des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte), 

b)  die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c)  die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschließlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,  

d)  ggf. Empfänger oder die Kategorien von Empfängern der personen-
bezogenen Daten,

e)  ggf. beabsichtigte Übermittlungen der personenbezogenen Daten 
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach Maß-
gabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO, 

f)  die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen 
Daten, 

g)  die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte 
der betroffenen Personen einschließlich der Beschwerdemöglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehörde sowie über ein ggf. bestehendes 
Widerspruchsrecht,

h)  wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: über das 
Recht zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

i)  eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder für einen 
Vertragsschluss erforderliche Pflicht zur Angabe der Daten und die 
Folgen der Nichtangabe und

j)  bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekräftige Infor-
mationen über die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen 
dieser Verarbeitung.

2Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Perso-
nen bereits auf andere Weise Kenntnis von ihr erlangt haben. 

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der betroffenen 
 Personen

(1) 1Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erho-
ben, wenn dies im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung 
oder Beendigung von Versicherungsverhältnissen und insbesondere 
auch zur Prüfung und Bearbeitung von Leistungsansprüchen erfor-
derlich ist. 2Das gilt beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer 
bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der versicher-
ten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten 
der Bezugsberechtigten angibt oder er in der Haftpflichtversicherung 
Angaben über den Geschädigten oder Zeugen macht. 3Ohne Mitwir-
kung der betroffenen Person können personenbezogene Daten auch 
zu Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.

(2) 1Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei 
Dritten erfolgt – soweit erforderlich – mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklärung der betroffenen Personen und nach Maßgabe 
des § 213 VVG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwen-
den sind. 2Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein in den in Artikel 6 
Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Fällen.
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(3) 1Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwir-
kung der betroffenen Personen erhebt, stellt sicher, dass die be-
troffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist, 
längstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung 
der Daten informiert werden über:

a)  die Identität des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte), 

b)  die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c)  die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschließlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d)  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

e)  ggf. Empfänger oder die Kategorien von Empfängern der perso-
nenbezogenen Daten,

f)  ggf. beabsichtigte Übermittlungen der personenbezogenen Daten 
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach Maß-
gabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

g)  die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen 
Daten, 

h)  die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte 
der betroffenen Personen einschließlich der Beschwerdemöglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehörde, 

i)  wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: über das Recht 
zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

j)  die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer 
öffentlich zugänglichen Quelle stammen und 

k)  bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekräftige Infor-
mationen über die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen 
dieser Verarbeitung.

2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen 
verwendet werden sollen, erfolgt die Information spätestens mit der 
ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fällen der Benennung von 
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leis-
tungsfalls oder in Fällen der Benennung von Berechtigten für Notfälle, 
wenn dieser eintritt. 3Falls die Offenlegung an einen anderen Empfän-
ger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spätestens zum Zeitpunkt 
der ersten Offenlegung. 

(4) 1Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Per-
sonen bereits über die Informationen verfügen, sich die Erteilung der 
Informationen als unmöglich erweist oder die Information einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde, insbesondere wenn Daten 
für statistische oder wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden 
oder wenn gespeicherte Daten aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der 
betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist. 2Die Information unterbleibt 
auch, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden berechtigten Inter-
esses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. 3Dies betrifft 
beispielsweise Fälle in der Lebensversicherung, in denen sich der 
Versicherungsnehmer wünscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht 
informiert wird. 

(5) 1Ebenso unterbleibt die Information nach Maßgabe des § 33 
Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 23 Abs. 
1 lit. j) DSGVO, wenn:

–  sie die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrecht-
licher Ansprüche beeinträchtigen würde oder die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Verträgen beinhaltet 
und der Verhütung von Schäden durch Straftaten dient, sofern nicht 
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung überwiegt oder 

–  das Bekanntwerden der Informationen die behördliche Strafverfol-
gung gefährden würde. 

2Daher erfolgt regelmäßig keine Information über Datenerhebungen 
zur Aufklärung von Widersprüchlichkeiten gemäß Artikel 15 dieser 
Verhaltensregeln.

(6) 1In den Fällen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 
Personen (z. B. Prüfung und gegebenenfalls Veranlassung weiterer 
Zugriffsbeschränkungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Infor-
mation absieht, dokumentiert es die Gründe dafür.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9  Verarbeitung von Stammdaten in der Unternehmens-
gruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stamm-
daten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen sowie 
Angaben über den Zusammenhang mit bestehenden Verträgen zur 
zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im 
Geschäftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren 
verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nach Maßgabe des Art. 4 dieser Ver-
haltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Ver-
haltensregeln durch den oder die für das Verfahren Verantwortlichen 
gewährleistet ist. 

(2) 1Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren nur weiterverarbeitet, soweit dies für den jeweiligen 
Zweck erforderlich ist. 2Dies ist technisch und organisatorisch zu ge-
währleisten.

(3) 1Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemäß Ab-
satz 1, werden die Versicherten darüber bei Vertragsabschluss oder 
bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert. 
2Dazu hält das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der 
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und 
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(4) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe wei-
tere Datenverarbeitungen vor oder finden gemeinsame Verarbeitun-
gen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach Artikel 
21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation und Prämienberechnung

(1) 1Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von 
 Statisti ken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathe-
matischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versi-
cherungsfällen sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser 
Grundlage Tarife. 2Dazu werten Unternehmen neben Daten aus Ver-
sicherungsverhältnissen, Leistungs- und Schadenfällen auch andere 
Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus. 

(2) 1Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen sicher, dass die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen gemäß der Datenschutz-Grundverord-
nung gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf das für die jeweilige Statistik notwendige 
Maß beschränkt wird. 2Zu diesen Maßnahmen gehört die frühzeitige 
Anonymi sierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es mög-
lich ist, den Statistikzweck auf diese Weise zu erfüllen. 

(3) 1Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V., den Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder Risikoklassifizierungen erfolgt 
grundsätzlich nur in anonymisierter oder – soweit für den Statistikzweck 
erforderlich – pseudonymisierter Form. 2Ein Rückschluss auf die betrof-
fenen Personen durch diese Verbände erfolgt nicht. 3Absatz 2 gilt ent-
sprechend. 4Für Kraftfahrt- und Sachversicherungsstatistiken können 
auch Datensätze mit personenbeziehbaren Sachangaben wie z. B. Kfz-
Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummern oder Standortdaten 
von Risikoobjekten wie beispielsweise Gebäuden übermittelt werden. 

(4) 1Für Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken können Un-
ternehmen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten, 
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies für den je-
weiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unter-
nehmens an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Perso-
nen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich überwiegen. 
2Das gilt z. B. für Statistiken zur Entwicklung und Überprüfung von Ta-
rifen oder zum gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagement. 3Die 
Unternehmen treffen in diesen Fällen angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen  Personen 
und insbesondere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsätze. 
4Zu den spezifischen Maßnahmen gehören wegen der besonderen 
Schutzbedürftigkeit der Daten beispielsweise:

–  die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbei-
ter und Dienstleister,

–  die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2 
Satz 2, 
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–  die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten 
innerhalb der Unternehmen oder beim Dienstleister und

–  Verschlüsselung beim Transport personenbezogener Daten.
5Alle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies 
nach dem Statistikzweck möglich ist, es sei denn, der Anonymisie-
rung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. 6Bis dahin werden die Identifikationsmerkmale, mit denen 
Einzelangaben einer betroffenen Person zugeordnet werden könnten, 
gesondert gespeichert. 7Diese Identifikationsmerkmale dürfen mit den 
Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Statistik-
zweck dies erfordert.

(5) 1Die betroffenen Personen können der Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten für eine Statistik widersprechen, wenn aufgrund  ihrer 
persönlichen Situation Gründe vorliegen, die der Verarbeitung  ihrer 
Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchsrecht be-
steht nicht, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer im  öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwortung von Anfragen der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) erforderlich ist.

(6) 1Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden Tarife nach 
Absatz 1 auf die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. 
2Darüber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des 
Antragstellers durch spezialisierte Risikoprüfer, z. B. Ärzte, in die Prä-
mienermittlung einfließen. 3Hierzu werden auch personenbezogene 
Daten einschließlich ggf. besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach Maßgabe dieser 
Verhaltensregeln verarbeitet worden sind.

(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten 
entsprechend den vorstehenden Absätzen auch für Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung. 

Art. 11 Scoring

Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 12 Bonitätsdaten

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen  

(1) Automatisierte Entscheidungen, die für die betroffenen Personen 
eine rechtliche Wirkung nach sich ziehen oder sie in ähnlicher Weise 
erheblich beeinträchtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 3 und 4 
genannten Voraussetzungen getroffen.

(2) 1Eine Entscheidung, die für den Abschluss oder die Erfüllung 
eines Versicherungsvertrags mit der betroffenen Person oder im 
Rahmen der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert 
erfolgen. 2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Fällen 
gegeben:

1.  Entscheidungen gegenüber Antragstellern über den Abschluss 
und die Konditionen eines Versicherungsvertrages,

2.  Entscheidungen gegenüber Versicherungsnehmern über Leis-
tungsfälle im Rahmen eines Versicherungsverhältnisses, 

3.  Entscheidungen über die Erfüllung von Merkmalen bei verhaltens-
bezogenen Tarifen, z. B. das Fahrverhalten honorierende Rabatte 
in der Kfz-Versicherung.

(3) 1Automatisierte Entscheidungen über Leistungsansprüche nach 
einem Versicherungsvertrag, z. B. Entscheidungen gegenüber mitver-
sicherten Personen oder Geschädigten in der Haftpflichtversicherung, 
sind auch dann zulässig, wenn dem Begehren der betroffenen Per-
son stattgegeben wird. 2Die Entscheidung kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch automatisiert 
ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher 
Entgeltregelungen für Heilbehandlungen beruht und das Unternehmen 
für den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfänglich stattgegeben wird, 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Unternehmens, auf Darlegung 
des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Entscheidung zählt. 

(4) Darüber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit aus-
drücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgen.

(5) 1Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im 
Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verarbei-
tet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben. 
 2Automatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten sind auch ohne Einwilligung in den Fällen des 
Absatzes 3 möglich.

(6) 1Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen 
Personen getroffen werden, wird mindestens das Folgende veran-
lasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, dass eine 
automatisierte Entscheidung getroffen wurde. 2Dabei werden ihnen, 
sofern sie nicht bereits informiert wurden, aussagekräftige Informa-
tionen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung 
mitgeteilt. 3Auf Verlangen werden den betroffenen Personen auch die 
wesentlichen Gründe der Entscheidungsfindung mitgeteilt und erläu-
tert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer 
Person seitens des Unternehmens und die Anfechtung der Entschei-
dung zu ermöglichen. 4Dies umfasst auch die verwendeten Daten-
arten sowie ihre Bedeutung für die automatisierte Entscheidung. 5Die 
betroffenen Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufech-
ten. 6Dann wird die Entscheidung auf dieser Grundlage in einem nicht 
ausschließlich automatisierten Verfahren erneut geprüft. 7Artikel 28 
Absatz 1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.

(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird doku-
mentiert.

(8) 1Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisa-
torische Maßnahmen getroffen werden, damit Faktoren, die zu un-
richtigen personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden können 
und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesund-
heitsdaten werden auch die gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2, 
22 Abs. 2 BDSG beachtet. 

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)

(1) 1Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit 
Ausnahme der privaten Krankenversicherer – nutzen ein Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie 
bei der Bekämpfung der missbräuchlichen Erlangung von Versiche-
rungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen auf 
Basis von Interessenabwägungen und festgelegten Einmelde kriterien.

(2) 1Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. 
2In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools 
getrennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risiko-
prüfung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur 
Leistungsprüfung (L-Pool). 3Die Unternehmen richten die Zugriffs-
berechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und 
Aufgaben getrennt ein.

(3) 1Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder 
Personen an den Betreiber des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vor-
liegt oder wenn eine Auffälligkeit festgestellt wurde, soweit dies zur 
gegenwärtigen oder künftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der 
missbräuchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen erforder-
lich ist und nicht überwiegende schutzwürdige Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der 
betroffenen Personen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung 
von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen der 
Unternehmen und des Betroffenen. 4Bei Vorliegen der festgelegten 
Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. 5Die 
Abwägung ist hinreichend aussagekräftig zu dokumentieren. 6Beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheits-
daten, werden nicht an das HIS gemeldet. 7Wenn erhöhte Risiken 
in der Personenversicherung als „Erschwernis“ gemeldet werden, 
geschieht dies ohne die Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder 
einem anderen Grund, z. B. einem gefährlichen Beruf oder Hobby, be-
ruhen. 8Personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten werden ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei 
denn, die Verarbeitung wird unter behördlicher Aufsicht vorgenom-
men oder dies ist nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht, 
das geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen vorsieht, zulässig.

(4) 1Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits 
bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe 
des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie benachrichtigen 
spätestens anlässlich der Einmeldung die betroffenen Personen mit 
den nach Art. 8 Absatz 3 relevanten Informationen. 3Eine Benachrich-
tigung kann in den Fällen des Art. 8 Abs. 5 dieser Verhaltensregelun-
gen unterbleiben.

(5) 1Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und 
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die allei-
nige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. 3Die Informationen 
werden lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sachverhalt einer 
näheren Prüfung bedarf. 4Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten 
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Abrufverfahren und werden protokolliert für Revisionszwecke und den 
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung prüfen zu  können.

(6) 1Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können 
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem ab-
rufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Inte-
resse am Ausschluss der Übermittlung hat. 2So werden beispielsweise 
Daten und Gutachten über Kfz- oder Gebäude-Schäden bei dem Unter-
nehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS eingemeldet 
hatte. 3Der Datenaustausch wird dokumentiert. 4Soweit der Datenaus-
tausch nicht gemäß Artikel 15 dieser Verhaltensregeln erfolgt, werden 
die betroffenen Personen über den Datenaustausch informiert. 5Eine 
Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des Sachver-
halts dadurch gefährdet würde oder wenn die betroffenen Personen auf 
andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) 1Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung 
gelöscht. 2Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich 
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit 
gemäß Satz 1. 3Daten zu Anträgen, bei denen kein Vertrag zustande 
gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres 
nach dem Jahr der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten 
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten

(1) 1Die Unternehmen können jederzeit bei entsprechenden Anhalts-
punkten prüfen, ob bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen 
von Antragsdaten während des Versicherungsverhältnisses unrich-
tige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die 
Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder ob falsche oder unvollstän-
dige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen 
Schadens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unter-
nehmen Datenerhebungen und -verarbeitungen vor, soweit dies zur 
Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 3Bei der Ent-
scheidung, welche Daten die Unternehmen benötigen, um ihre Ent-
scheidung auf ausreichender Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen 
ein Beurteilungsspielraum zu.

(2) 1Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunk-
ten die Prüfung nach Abs. 1 erfolgen. 2Dies umfasst die Einholung 
von Vorinformationen (z. B. Zeiträume, in denen Behandlungen oder 
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermöglichen 
einzuschätzen, ob und welche Informationen im Weiteren tatsächlich 
für die Prüfung relevant sind.

(3) 1Datenverarbeitungen zur Überprüfung der Angaben zur Risiko-
beurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, 
bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. 2Die Angaben können auch nach Ablauf dieser Zeit noch 
überprüft werden, wenn der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist 
eingetreten ist. 3Für die Prüfung, ob der Versicherungsnehmer bei 
der Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 
10 Jahre.

(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten, insbesondere von Daten über die Ge-
sundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor einer 
Datenerhebung bei Dritten nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und 
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen Per-
sonen wird zuvor eine eigenständige Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklärung eingeholt. 

(5) 1Die Möglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklärung zu verweigern, bleibt unbenommen und 
das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbezüglich. 
2Verweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und 
Schweigepflichtentbindungserklärung, obliegt es der betroffenen Per-
son als Voraussetzung für die Schadenregulierung alle erforderlichen 
Informationen zu beschaffen und dem Unternehmen zur Verfügung 
zu stellen. 3Das Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche 
Informationen es bei Verweigerung der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklärung für erforderlich hält.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) 1Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem 
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder 

leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1 
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben 
erforderlich sind:

1.  bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfreiheits-
rabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-
Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, 

2.  zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- 
oder Arbeitgeberwechsel,

3.  zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversiche-
rung auf den neuen Versicherer, 

4.  zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller 
oder Versicherten.

3In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum 
Zweck der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die betroffenen Personen 
bei Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch 
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. 4Nach einem 
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprüfung werden die be-
troffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen über einen 
erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. 5Artikel 15 
dieser Verhaltensregeln bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für 
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit dies zur 
Antrags- und Leistungsprüfung und -erbringung, einschließlich der 
Regulierung von Schäden bei gemeinsamer, mehrfacher oder kom-
binierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer 
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schä-
den zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und 
Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
der betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Datenübermittlung an Rückversicherer

(1) 1Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverhältnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen 
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an  Rückversicherer 
weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fäl-
len diese Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. 3Zur 
ordnungsgemäßen Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit 
dies für die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder –verhältnis, 
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge 
weitergegeben.

(2) 1Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, so-
weit dies 

a)  für den Abschluss oder die Erfüllung des Versicherungsvertrages 
erforderlich ist oder 

b)  zur Sicherstellung der Erfüllbarkeit der Verpflichtungen des Unter-
nehmens aus den Versicherungsverhältnissen erfolgt und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass ein  überwiegendes schutz-
würdiges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmens-
interesse entgegensteht. 

2Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Rückver-
sicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezogener Daten 
an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:

a)  Die Rückversicherer führen z. B. bei hohen Vertragssummen oder 
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prüfung und die Leistungsprüfung durch.

b)  Die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensabläufen.

c)  Die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der 
Rückversicherungsverträge einschließlich der Prüfung, ob und in 
welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den Be-
stand der unter die Rückversicherung fallenden Verträge.

d)  Die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird 
von den Rückversicherern stichprobenartig oder in Einzelfällen 
kontrolliert zur Prüfung ihrer Leistungspflicht gegenüber dem Erst-
versicherer.
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(3) 1Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass 
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B. 
Statistiken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden. 
2Außerdem vereinbaren sie, ob der Rückversicherer eine gesetzlich 
erforderliche Information an die betroffene Person selbst vornimmt 
oder ob das Unternehmen die Information des Rückversicherers an 
die betroffene Person weiterleitet. 3Im Fall der Weiterleitung verein-
baren sie auch, wie die Information erfolgt. 4Soweit die Unternehmen 
einer Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 StGB unterliegen, ver-
pflichten sie die Rückversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach 
Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Rück-
versicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere 
Gesundheitsdaten, erhalten die Rückversicherer nur, wenn die Vor-
aussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfüllt sind.

VI.  VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR 
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten für Zwecke der Werbung 

(1) Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur 
auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-
Grundverordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.

(2) 1Betroffene Personen können der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. 2Die 
personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. 3Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen.

Art. 19 Marktumfragen

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsumfragen unter 
besonderer Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Personen durch. 

(2) 1Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungs-
umfragen beauftragen, ist diese Stelle unter Nachweis der Einhaltung 
der Datenschutzstandards auszuwählen. 2Vor der Datenweitergabe 
sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben 
der Artikel 21, 22 oder 22a dieser Verhaltensregeln zu regeln. 3Dabei 
ist insbesondere festzulegen:

a)  dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühest-
möglich pseudonymisiert und sobald nach dem Zweck der Um-
frage möglich anonymisiert werden,

b)  dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Ergebnis-
se der Markt- und Meinungsumfragen an die Unternehmen in mög-
lichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn dies für 
die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), erfolgen. 

(3) 1Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum 
Zweck der Durchführung von Markt- und Meinungsumfragen ver-
arbeiten oder nutzen, werden die Daten frühestmöglich pseudonymi-
siert und sobald nach dem Zweck der Umfrage möglich anonymisiert. 
2Die Ergebnisse werden ausschließlich in möglichst anonymisierter 
oder in pseudonymisierter Form, wenn dies für die Zwecke erforder-
lich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt. 

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschäft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten 
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzför-
dernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personen-
bezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln 
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an selbstständige Vermittler

(1) 1Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den be-
treuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorberei-
tung oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegen-
heiten der betroffenen Personen erforderlich ist. 2Die Vermittler wer-
den auf ihre besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen. 

(2) 1Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten 
an einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom 
betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versiche-
rungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder 
Antragsteller vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 möglichst 
frühzeitig, mindestens aber zwei Wochen vor der Übermittlung ihrer 

personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, 
die  Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr 
Widerspruchsrecht. 2Die Benachrichtigung erfolgt nicht, wenn der 
Wechsel von der betroffenen Person selbst gewünscht ist. 3Eine Infor-
mation durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Infor-
mation durch das Unternehmen gleich. 4Im Falle eines Widerspruchs 
findet die Datenübermittlung grundsätzlich nicht statt. 5In diesem Fall 
wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder 
das Unternehmen selbst angeboten. 

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße 
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse 
gefährdet ist.

(4) 1Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern 
dürfen an einen Versicherungsmakler oder eine Dienstleistungsge-
sellschaft von Versicherungsmaklern übermittelt werden, wenn die 
Versicherten oder Antragsteller dem Makler dafür eine Maklervoll-
macht oder eine vergleichbare Bevollmächtigung erteilt haben, die die 
Datenübermittlung abdeckt. 2Für den Fall des Wechsels des Maklers 
gilt zudem Absatz 2 entsprechend. 

(5) 1Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unterneh-
men an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsätzlich nicht, es sei 
denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. 2Ge-
setzliche Übermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII.  DATENVERARBEITUNG DURCH AUFTRAGSVER ARBEITER, 
DIENSTLEISTER UND GEMEINSAM VERANTWORTLICHE

Art. 21 Pflichten bei der Verarbeitung im Auftrag

(1) 1Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß Ar-
tikel 28 Datenschutz-Grundverordnung im Auftrag verarbeiten lässt 
(z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von 
Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung, 
Schaden- und Leistungsbearbeitung, Sicherstellung der korrekten 
Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, Entsorgung 
von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens gemäß Art. 28 
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet. 2Es wird nur ein 
solcher Auftragnehmer ausgewählt, der hinreichende Garantien dafür 
bietet, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung erfolgt und den Schutz der Rechte 
der betroffenen Personen gewährleistet. 3Das Unternehmen verlangt 
alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Überprüfung 
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, zum Beispiel durch geeignete Zerti-
fikate. 4Die Ergebnisse werden dokumentiert. 

(2) 1Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur 
für die Zwecke und im Rahmen der dokumentierten Weisungen des 
Unternehmens. 2Vertragsklauseln sollen den Beauftragten für den 
Datenschutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken. 

(3) 1Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer be-
reit. 2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele verschiede-
ne Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an ver-
schiedenen Unternehmensstandorten oder regionale Werkstätten) mit 
gleichartigen Aufgaben betraut, können die Auftragsverarbeiter – un-
beschadet interner Dokumentationspflichten – in Kategorien zusam-
mengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 3Dies gilt auch 
für Auftragnehmer, die nur gelegentlich tätig werden. 4Die Liste wird 
in geeigneter Form bekannt gegeben. 5Werden personenbezogene 
Daten bei den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundsätzlich 
bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von 
Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung 
im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

Art. 22  Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftrags-
verarbeitung

(1) 1Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung können perso-
nenbezogene Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfüllung übermittelt und von diesen verarbeitet werden, so-
weit dies für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses 
mit den Betroffenen erforderlich ist. 2Das ist insbesondere möglich, 
wenn Sachverständige mit der Begutachtung eines Versicherungs-
falls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der ver-
traglich vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung 



–  66  –

 beinhalten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransportdienstleis-
ter, Haushaltshilfen, Schlüsseldienste und ähnliche Dienstleister.

(2) 1Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
und deren Verarbeitung zur eigenverantwortlichen Erfüllung von Da-
tenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, 
wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens 
erforderlich ist und die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht überwiegen. 2Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn 
Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der Geschäftsabwicklung des 
Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprüfung, Schaden- 
und Leistungsbearbeitung und Inkasso, sofern dies keine Auftragsver-
arbeitung ist und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 8 erfüllt sind.

(3) 1Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
nach Absatz 2 unterbleibt, soweit die betroffene Person aus Grün-
den, die sich aus ihrer besonderen persönlichen Situation ergeben, 
dieser widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass seitens des über-
mittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwürdigen Gründe 
für die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen 
der betroffenen Person überwiegen. 2Die Übermittlung an den Dienst-
leister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
dient. 3Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf ihre 
Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die nach Ab-
satz 2 tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens 
folgende Punkte enthalten muss:
–  Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;
–  Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der 

vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;
–  Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-

dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht; 
–  Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünfte 

zu erteilen, die zur Erfüllung einer beim Unternehmen verbleiben-
den Auskunftspflicht erforderlich sind oder der betroffenen Person 
direkt Auskunft zu erteilen.

(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden doku-
mentiert.

(6) 1Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Fällen des 
Absatzes 2 zusätzlich, dass betroffene Personen, welche durch die 
Übermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung 
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt 
sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. 2Vorrangig 
tritt gegenüber den betroffenen Personen das Unternehmen für den 
Ersatz des Schadens ein. 3Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamt-
schuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden kön-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen 
Schaden verantwortlich ist.

(7) 1Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister nach 
Absatz 2 bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. 
2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 
Hauptgegenstand des Vertrages, können die Dienstleister in Kate-
gorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 
3Dies gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. 4Die Liste 
wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 5Werden personenbezo-
gene  Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei 
Erhebung über die Liste zu unterrichten.

(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen 
Personen gemäß Artikel 23 bis 24c durch die Einschaltung des Dienst-
leisters nach Absatz 2 nicht geschmälert werden.

(9) Übermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsanwälte, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Rahmen von deren Aufgaben-
erfüllungen bleiben von den zuvor genannten Regelungen unberührt.

(10) 1Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem 
Rahmen nur verarbeitet werden, wenn die betroffenen Personen ein-
gewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit 
die Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 StGB 
unterliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, 
die sie nach den Absätzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu 
wahren und weitere Dienstleister sowie Stellen, die für sie tätig sind, 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Art. 22a Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1) Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunter-
nehmen kann für gemeinsame Geschäftszwecke gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nach Maßgabe des Art. 26 Datenschutz-
Grundverordnung einrichten. 

(2) 1Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungs-
verfahren mit zwei oder mehr Verantwortlichen in einer vertraglichen 
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung erfüllt, insbe-
sondere welche Stelle welche Funktionen zur Erfüllung der Rechte der 
betroffenen Personen übernimmt. 2Geregelt werden auch die Verant-
wortlichkeiten für die Information der betroffenen Personen. 

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Zwecke der gemein-
samen Datenverarbeitungsverfahren mit den jeweils verantwortlichen 
Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Betroffene Personen können ihre datenschutzrechtlich begrün-
deten Rechte gegenüber jedem einzelnen Verantwortlichen geltend 
machen.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden und sie können 
Auskunft über die beim Unternehmen über sie gespeicherten Daten 
verlangen. 

(2) Verarbeitet ein Unternehmen eine große Menge von Informatio-
nen über die betroffene Person oder wird ein Auskunftsersuchen im 
Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten un-
spezifisch gestellt, erteilt das Unternehmen zunächst Auskunft über 
die zur betroffenen Person gespeicherten Stammdaten sowie zusam-
menfassende Informationen über die Verarbeitung und bittet die be-
troffene Person zu präzisieren, auf welche Information oder welche 
Verarbeitungsvorgänge sich ihr Verlangen bezieht. 

(3) 1Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft erteilt. 2Die Auskunft wird so erteilt, dass sich die betroffene 
Person über Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und 
ihre Rechtmäßigkeit überprüfen kann. 3Es wird sichergestellt, dass die 
betroffene Person alle gesetzlich vorgesehenen Informationen erhält. 
4Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen Person 
auch über die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die 
ihre Daten weitergegeben werden (sollen), Auskunft erteilt.

(4) 1Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Aus-
kunft erhält. 2Daher wird die Auskunft, auch wenn ein Bevollmäch-
tigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen 
Vertreter erteilt. 

(5) 1Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbeson-
dere auch elektronisch, beispielsweise in einem Kundenportal. 2Im 
Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen in 
einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung gestellt. 3Dies 
erfolgt nicht, wenn etwas anderes gewünscht ist oder die Authentizi-
tät des Empfängers oder die sichere Übermittlung nicht gewährleistet 
werden kann. 4Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch 
mündlich erfolgen, aber nur sofern die Identität der betroffenen Per-
sonen nachgewiesen wurde.

(6) 1Durch die Auskunft dürfen nicht die Rechte und Freiheiten wei-
terer Personen beeinträchtigt werden. 2Geschäftsgeheimnisse des 
Unternehmens können berücksichtigt werden.

(7) 1Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer 
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des 
überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim ge-
halten werden müssen oder wenn das Bekanntwerden der Informa-
tion die Strafverfolgung gefährden würde. 2Eine Auskunft unterbleibt 
 ferner über Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund 
gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen oder die ausschließlich Zwecken der Datensi-
cherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftsertei-
lung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine 
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 3Ein Beispiel sind 
wegen Aufbewahrungspflichten in der Verarbeitung eingeschränkte 
Daten und zugriffsgeschützte Sicherungskopien (Backups).

(8) 1In Fällen des Absatzes 7 werden die Gründe der Auskunftsverwei-
gerung dokumentiert. 2Die Ablehnung der Auskunftserteilung wird ge-
genüber der betroffenen Person begründet. 3Die Begründung erfolgt 
nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründe für die Auskunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck 
gefährdet würde, insbesondere wenn die Mitteilung der Gründe die 
überwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfol-
gung beeinträchtigen würde.
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(9) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung 
durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer 
Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) nimmt 
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch 
alle Auskünfte, zu denen der Rückversicherer, Dienstleister oder alle 
Verantwortlichen verpflichtet sind oder es stellt die Auskunftserteilung 
durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf Datenübertragbarkeit

(1) Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr 
bereitgestellten personenbezogenen Daten übertragen, wenn deren 
Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2) 1Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegen-
über dem Unternehmen angegeben oder bereitgestellt hat. 2Das sind 
insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in Anträgen 
angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichern-
den Risiko erfragten Angaben sowie alle weiteren im Laufe des Ver-
sicherungsverhältnisses gemachten personenbezogenen Angaben, 
zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.

(3) Die betroffene Person erhält die Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format. 

(4) Die betroffenen Personen können auch verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten vom Unternehmen direkt an einen anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 
ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Übermittlung erfüllt 
werden können. 

(5) Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur 
Verfügung gestellt, wenn die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
beeinträchtigt würden.

Art. 24 Anspruch auf Berichtigung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als un-
richtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf Einschränkung der Verarbeitung

(1) Das Unternehmen schränkt auf Verlangen der betroffenen Perso-
nen die Verarbeitung von deren Daten ein: 

a)  solange die Richtigkeit bestrittener Daten überprüft wird,

b)  wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffenen Per-
sonen die weitere Speicherung der Daten verlangen,

c)  wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten für die 
Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffenen 
Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder

d)  wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen ha-
ben, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Unter-
nehmens gegenüber denen der betroffenen Personen überwiegen.

(2) Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung geltend, werden die Daten währenddessen nur noch 
verarbeitet:

a)  mit Einwilligung der betroffenen Personen,

b)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen,

c)  zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen 
Person oder 

d)  aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäi-
schen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten. 

(3)  Betroffene Personen, die eine Einschränkung der Verarbeitung 
erwirkt haben, werden vom Unternehmen unterrichtet, bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.

Art. 24b Löschung

(1) 1Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn 
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die 
Verarbeitung sich auf Grund nachträglich eingetretener Umstände 
als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unter-
nehmen zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erfor-
derlich ist. 2Eine Löschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die personenbe-
zogenen Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informations-
gesellschaft an ein Kind gemäß Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-Grund-
verordnung erhoben worden sind.

(2) 1Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Lö-
schung nach Absatz 1 erfolgt in regelmäßigen Abständen, mindes tens 

einmal jährlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird unverzüg-
lich geprüft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu löschen 
sind.

(3) 1Eine Löschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten er-
forderlich sind: 

a)  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Unternehmens, 
insbesondere zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, 

b)  für die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen für statistische Zwecke, 

c)  für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung 
des Holocaust) oder 

d)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen.

2Eine Löschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten 
nicht automatisiert verarbeitet werden, sie wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
gelöscht werden können und das Interesse der betroffenen Personen 
an der Löschung als gering anzusehen ist. 3In diesem Fall oder wenn 
personenbezogene Daten nur noch zur Erfüllung gesetzlicher Auf-
bewahrungspflichten gespeichert werden müssen, wird deren Ver-
arbeitung nach dem Grundsatz der Datenminimierung eingeschränkt. 

Art. 24c  Benachrichtigungen über Berichtigung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Löschung

(1) 1Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfänger, insbesondere 
Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine auf Verlangen 
der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Löschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich 
als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver-
bunden. 2Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn der Empfänger 
die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits gelöscht 
haben muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die be-
troffene Person über diese Empfänger.

(2) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Verlangens der betroffenen Personen erfolgte, werden 
diese nach der Ausführung hierüber unterrichtet.

(3) Sonstige Mitteilungspflichten bei Berichtigungen oder Löschun-
gen personenbezogener Daten sowie bei Einschränkungen der Ver-
arbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon 
unberührt.

Art. 24d Frist
1Das Unternehmen kommt den Rechten gemäß Art. 23 bis 24b dieser 
Verhaltensregeln möglichst unverzüglich, jedenfalls innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags auf Ausübung des Rechts der be-
troffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlängert 
werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der 
Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3In diesem Fall unterrichtet das 
Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags über die Fristverlängerung und nennt die Gründe 
für die Verzögerung.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE

Art. 25 Verantwortlichkeit 

(1) Die Unternehmen gewährleisten als Verantwortliche, dass die An-
forderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet 
werden. 

(2) 1Beschäftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betraut sind, werden zur Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezoge-
ner Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der diesbezüglichen 
Weisungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Ge-
heimhaltungspflichten verpflichtet. 2Sie werden darüber unterrichtet, 
dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als 
Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und 
Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. 3Verletzungen 
datenschutzrechtlicher Vorschriften durch Beschäftigte können ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen 
nach sich ziehen. 

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch 
über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) 1Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden  informativ, 
transparent, verständlich und präzise sowie in klarer und einfacher 
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Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in leicht 
zugänglicher Form zur Verfügung gestellt. 

(2) 1Die Unternehmen führen ein Verzeichnis über die eingesetzten 
Datenverarbeitungsverfahren (Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie ma-
chen es den Datenschutz-Aufsichtsbehörden auf Anforderung zu-
gänglich. 3Überdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne 
Grundlage der Unternehmen zur Erfüllung der Informations- und Aus-
kunftspflichten gegenüber den betroffenen Personen. 

Art. 26a Datenschutz-Folgenabschätzung

(1) Die Unternehmen prüfen insbesondere vor dem erstmaligen oder 
maßgeblich erweiterten Einsatz folgender Verarbeitungen die Erfor-
derlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung:

a)  Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf 
Verfahren zur systematischen und umfassenden Auswertung meh-
rerer persönlicher Merkmale der betroffenen Personen stützen, 
wenn sie eine Rechtswirkung gegenüber den betroffenen Perso-
nen entfalten oder diese in ähnlicher Weise erheblich beeinträch-
tigen, wie beispielsweise Verfahren zur automatisierten Risiko- 
oder Leis tungsprüfung.

b)  Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten, zum Beispiel Verfahren zur 
Risiko- oder Leistungsprüfung in der Krankenversicherung, zur 
Risiko prüfung in der Lebensversicherung oder zur Leistungsprü-
fung in der Berufsunfähigkeitsversicherung oder 

c)  Verfahren zur Prämienberechnung unter Verwendung verhaltens-
basierter Daten betroffener Personen (z. B. für sog. Telematiktarife 
in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).

(2) 1Die Entscheidung darüber, ob eine Datenschutzfolgenabschät-
zung vorgenommen wird oder nicht und die Gründe dafür werden 
dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete organisa-
torische Maßnahmen sicher, dass bei der Durchführung der Daten-
schutz-Folgenabschätzungen der Rat der Beauftragten für den Da-
tenschutz eingeholt wird. 

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz

(1) 1Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen benennen entsprechend den ge-
setzlichen Vorschriften Beauftragte für den Datenschutz. 2Sie sind 
weisungsun abhängig und überwachen die Einhaltung der anwend-
baren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Verhaltens regeln. 3Das Unternehmen trägt der Unabhängigkeit 
vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften 
einschließlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte für den 
Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem Zweck vor 
der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Veränderung eines 
Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) 1Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unterneh-
mensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Daten-
schutzmaßnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehindertes 
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz unterrichten und beraten die 
Unternehmen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
tätigen Beschäftigten über die jeweiligen besonderen Erfordernisse 
des Datenschutzes.

(5) 1Daneben können sich alle betroffenen Personen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zu-
sammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit 
auch an die Beauftragten für den Datenschutz wenden. 2Anfragen, 
Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. 3Die für 
die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form 
bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen 
der Unternehmen unterstützen die Beauftragten für den Datenschutz 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und 
internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln 
zu gewährleisten. 

(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die für die 
Aufgabenerfüllung und die zur Erhaltung des Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfügung.

(8) 1Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der für das Unter-
nehmen zuständigen Aufsichtsbehörde zusammen. 2Sie können sich 
dazu jederzeit mit der jeweils zuständigen datenschutzrechtlichen 

Aufsichtsbehörde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichts-
behörde in allen Angelegenheiten des Datenschutzes als Ansprech-
partner zur Verfügung.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen

(1) 1Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder 
sonstigen betroffenen Personen wegen Verstößen gegen daten-
schutzrechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverzüg-
lich bearbeiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten 
oder einen Zwischenbescheid geben. 2Ein Bericht über die ergriffenen 
Maßnahmen kann auch noch bis zu drei Monaten nach Antragstellung 
erteilt werden, wenn diese Fristverlängerung unter Berücksichtigung 
der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3Die 
für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter 
Form bekannt gegeben. 4Kann der verantwortliche Fachbereich nicht 
zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umgehend an den Beauftragten 
für den Datenschutz zu wenden. 

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründe-
ten Beschwerden so schnell wie möglich Abhilfe schaffen. 

(3) 1Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftrag-
ten für den Datenschutz an die zuständige Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen unter 
Benennung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29  Meldung von Verletzungen des Schutzes personen- 
bezogener Daten

(1) 1Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
 Daten, z. B. wenn sie unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten 
unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unterneh-
men  unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen 
die Verletzung bekannt wurde, die zuständige Aufsichtsbehörde, es 
sei denn, die Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. 2Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen insbesondere 
dann, wenn zu befürchten ist, dass die Verletzung zu einem Identitäts-
diebstahl, einem finanziellen Verlust oder einer Rufschädigung führt.

(2) 1Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten einschließlich aller im Zusammenhang 
damit stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen Abhilfemaß-
nahmen. 2Diese Dokumentation ermöglicht der Aufsichtsbehörde die 
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

(3) 1Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Da-
tenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko für ihre persön-
lichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. 2Dies erfolgt unverzüglich. 
3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunächst 
Maßnahmen zur Sicherung der Daten oder zur Verhinderung künftiger 
Verletzungen ergriffen werden. 4Würde eine Benachrichtigung unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Fälle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen 
nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand 
möglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit. 

(4) 1Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, 
wenn der Verantwortliche durch geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die 
 Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht oder nicht mehr besteht. 2Die Benachrichtigung 
der betroffenen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benach-
richtigung Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvor-
schrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegen-
den berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden 
müssen, es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an 
der Benachrichtigung, insbesondere unter Berücksichtigung drohen-
der Schäden, gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse überwiegen. 

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt 
in  klarer einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes 
personen bezogener Daten und enthält zumindest: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen,

b)  eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten, 

c)  eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorge-
schlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen 
zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

(6) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unver-
züglich über Vorfälle nach Absatz 1 bei diesen zu unterrichten.
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(7) 1Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. 2Sie stellen 
sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Kenntnis gelangen. 3Die betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten berichten unmittelbar der höchsten Managementebene des 
Unternehmens.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitritt

(1) 1Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, 
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. 
2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekanntgegeben.

(2) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über 
den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln über den Internetauftritt des 
Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in 
Textform informiert. 

(3) 1Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln 
erklärt, ist die jeweils gültige Fassung wirksam. 2Eine Rücknahme des 
Beitritts ist jederzeit möglich durch Erklärung gegenüber dem GDV. 
3Wenn ein Unternehmen die Rücknahme des Beitritts erklärt, wird 
dies durch die Löschung des Unternehmens in der Beitrittsliste vom 
GDV dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitrittsliste in ge-
eigneter Weise bekannt gegeben. 4Das Unternehmen wird zudem die 
für das Unternehmen zuständige Datenschutzbehörde und die Ver-
sicherten über die Rücknahme informieren.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsänderung in Bezug auf diese, spätestens aber drei 
Jahre nach Anwendungebeginn der DatenschutzGrundverordnung 
insgesamt evaluiert.

Art. 32 Inkrafttreten

Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und 
ersetzt die Fassung vom 7. September 2012.
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